
784 der B~ilagen ,zu den stenographischen Protokollen des N ationalrat~s (V. G. p. ). 

Regierupgsvorlage. 

Bundesgesetz Vom ü~er 
die Ausübung des ärztlidtenBerufes !,Jnd die 
Standesvertretung '~!;1" 'Ärzte (Är~tegesetz). 

1. HAJ,JPT.~TüGI<.. 

~) das an einer Uniyersität im J3)lnqe$~~piet~ 
oder vor ,dem 30. Oktober' 1918 1m Gebiete 
'der im ReichsH~e' ~~ii:r~~e~en JS.~nigreim.~ 
ynq ~,ände~ ,c:r~llrkene pol).tor~i der 
gesam~en HeiHmr4e o4.er .ei!l g~e~~artiges 
im Auslande erworbenes ~nd in österreich 
~~strifiziertes 'D~ki:~r~t; '.'-, , ... 

~rzt~Qr9nung. ~) qi~' ~~genberec,b.tig~~g';' . 
Oe r ä r z d ie h ,e J3 e nJf. e) die Ei~tragung ip. das Y!!r~eichni~ der zur 

,§ 1. (1) Der ärztli~e Ber~f im S~pn~ dieses BerufsilUsiiQung berechtigten Krzte (Krzte-
Bundesgesetzes ).1I1].faß): jede4er Erhaltl,tng ~er liste) der zuständigen Kr:ztekaI1].mer '(§ 24). 
Gesundheit sowie der Vermeidul}g und Bepanci- § 3. (1) Die im Auslande erworbenen medizini­
lung von Krankheiten des Menschen dienende schen Doktorate der Professoren .eines medizini­
Tätigkeit. Im besonderen fällt in den ärztlichen schen Faches, die a;us dem Aus,lande berufen~nd 
Aufgabenkreis die Erkennung und Feststellung an einer österreichischen Universität oder an 
krankhafter Zustände (Diagnostik mit allen .eine~ anderen öster~~ichischen Hochschul~ Z1.,l' Pro­
Hilfsmhteln), die pberwac4vng .des Krankheits- fessoren ernannt sind, gelten in je,d,er ~e#e~nlng 
verlaufes, die Ver.Qrdnung von ;Heilmitteln im als in .österreich nostrifizjerte :Doktorate. Solche 
weitesten Sinne (Medikamente, diätetische und Personen sind vom Nachweis der Erfordernisse 
mechanische Hilfsmittel, physikalische Heilmittel nach ,§ 2, lit. b bis q., b~frejt. . , .., ,. 
usw.), die purchfül:trung chirurgischer und die' ,(2) Krzte, die nidtt österreichische S.~atspprger 
Verordnung und überwachung physikalischer sind oder deren medizinisch,e Doktorate nicht den 
Heilbehandlungen (physikalische Therapie) aller' Erfordernissen des § 2, iii:. c, ent~pr~,chen, dürfe~ 
Art, insbesondere auch Röntgen- und Radium- den ärztlichen Beruf nur unter folgen,den Voraus-
therapie sowie P~ychotherap~e; ferner ,die Aus- seizu~gen ausüben:' . 
stellung von ärzthchen Zeugmssen und Gutachten.: a)an Universitätskliniken im Rahmel,l der 

(2) Die Ausübung des ärztlic)1en B.er,ufes iS,t' ih~en di~nstlich. z~gewiesenen O.bl!egen-
ausschließlich den hiezu gesetzlich berechti,gt,en: .heiten ,m.1t BewII.~lgung des. Khmkvor-
Personen vorbehalten. . 'standes bIS zur H0chstdauer emes Jahres,; 

Erfordernisse der Be ruf sau s-
üb u n g. 

§ 2. ~.l;lr Ausübung .des ärztlic9.en Berufes i~.t, 
·so:w.eit die~.~.s ~.undesgesetz ni<;ht anderes bestimmt, 
t:rf orderlicp: 

a)Die österreidJ.ische S'taatsbürgerschaft; 

b) das ,im ,österreichischen Bunc;lesgebiete oder I 
vor dem 3'0. Qktober 1918 im Gebiete der 
im Reichsrate vertretenen Königreiche und 
L;inc;ler erworbene Mitt~lsChulreifezeugnis 
oger ein gleichartiges im Ausland~ erwo.r­
benes und m Pst,errei~ nostrifiziertes 
Zeugnis; 

b) an Abteilungen öffentlicher Heil- und 
Pflegeanstalten, die von Mi.tgliederI). eines 
Lehrkörpers ,einer medi,zinischen' F~kultä.t 
einer österreichischen Univers~.tät ge.1eite~ 
,~erden, mit Bewilligung ,c;les A:~teilung~vor­
standes im Rahmen der ihnen dienstlich 

zugewiesenen Öbliegenheitenbi~ zur Höchst­
dauer eines 'Jahres; 

c) in allen übrigen öffentlichen Heil- und 
;Pflegeanstalten zu Studienzwecken' .für 
beschränkte 'Zeit mit Bewilligung des 
Bundesministeriums für soziale Verwaltung. 

(3) Vor Erteilung der in Abs. (2), "lit. c, vor:.. 
ges~4enen Bewilligungen ,i~t die zuständig~ 
Ärztekammer zu hören. p~e Bewilligungen 
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dürfen nur für die Höchstdauer emes Jahres 
erteilt werden. Für eine ein Jahr übersteigende 
Berufsausübung der in Abs. (2), lit. a, erwähn­
ten Fälle ist die Zustimmung des Bundesministe­
riums für Unterricht, in den übrigen Fällen des 
Abs. (2) die Zustimmung des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung erforderlich. Die in Ab­
satz (2) genannten ärzte haben sich binnen drei 
Tagen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit bei- der 
Bezirksverwaltungsbehörde und der ärztekammer 
zu melden. Die Ausübung des ärztlichen Berufes 
außerhalb der ihnen in Universitätskliniken und 
in allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten zu­
gewiesenen Obliegenheiten ist ihnen untersagt. 

(4) überdies können ärzte mit im Auslande 
gelegenen· Berufssitze, ungeachtet des Mangels 
der im § i angegebenen Erfordernisse, den ärzt­
lichen Beruf im Inlande ausüben: 

a) auf fallweise Berufung zu ärztlichen Kon­
silien oder zu einer mit einer solchen im 
Zusammenhang stehenden Behandlung ein-. 
zelner Krankheitsfälle, jedoch nur in Zu­
sammenarbeit mit einem 1m Inlande 
praxisberechtigten Arzte; 

b) im Grenzgebiete nach Maßgabe zwischen­
staatlicher übereiilkommen. 

B e ruf s b e z eie h nun g. 

§ 4. (1) Die Führung der Berufsbezeichnung 
"Arzt" oder einer mit diesem Worte zusammen­
gesetzten sonstigen Bezeichnung der ärztlichen 
Berufstätigkeit [§ 1~ Abs. (1)] ist ausschließlich 
jenen Personen' vorbehalten, die zur Ausübung 
des ärztlichen Berufes im Inlande berechtigt sind 
(§§ 2 und 3). Die tbesonderen Vorschriften über 
die Führung, dieser Berufsbezeichnung als Amts­
titel werden hiedurch nicht berührt. 

{2) Jede Bezeichnung oder Titelführung im all­
gemeinen Verkehr, die geeignet ist, die Berechti­
gung zur Ausübung des ärztlichen Berufes öder 
einzelner Zweige dieses Berufes vorzutäuschen, 
ist verhoten. 

(3) Der Bezeichnung der ärztlichen Berufstätig­
keit dürfen neben den amtlich verliehenen Titeln 
nur solche, auf die gegenwärtige Verwendung 
hinweisende Zusätze beigefügt werden, die der 
Wahrheit entsprechen. Die Führung ausländischer 
Titel und Würden ist, soferne diese zur Verwechs­
lung mit inländischen Amts- und Berufstiteln 
geeignet sind, nur mit Bewilligung des zuständi­
gen Bundesministeriums gestattet. 

{4) Facharzttitel sowie die Bezeichnung "prak­
tischer Arzt" dürfen nur geführt werden, wenn 
die mit Verordnung zu bestimmenden Voraus­
setzungen vorliegen. Universitätsprofessoren und 
Universitätsdozenten gelten als Fachärzte für 
das einschlägige Fach. Der Facharzt hat seine 
Tätigkeit auf sein Fach zu beschränken und soll 
sich in dieser· Tätigkeit nur durch einen aner-

kannten Facharzt desselben Faches vertreten 
lassen. Bei Erfüllung der betreffenden Voraus­
setzungen kann ein Arzt auch mehrere Facharzt­
titel erwerben. Die Ausübung der Facharzttätig­
keit in zwei oder mehreren Gebieten ist nur mit 
Bewilligung der zuständigen ärztekammer ge­
stattet. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. (1) bis (4) 
gelten nicht für im Auslande zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes Berechtigte, die sich nur vor­
übergehend und nicht zum Zwecke der Aus­
übung des ärztlichen Berufes im Inlande auf­
halten. 

B e ruf s s i t z. 

§ 5. (1) Jeder Arzt ist befugt, soweit dieses 
Bundesgesetz nicht anders bestimmt, seinen Be­
rufilIl ganzen Bundesgebiet auszuüben. Der 
Arzt bestimmt anläßlich der Anmeldung bei der 
zuständigen ärztekammer frei den Ort, in dem 
und von dem aus er den ärztlichen Beruf aus­
zuüben· beabsichtigt (Berufssitz). 

(2) Ein Arzt darf grundsätzlich nur einen Be­
rufssitz haben. Die Berufsausübung ohne be­
stimmten Berufssitz (Wanderpraxis) ist verboten. 
Die ständige Ausübung einer ärztlichen Berufs­
tätigkeit außerhaib des Berufssitzes bedarf, der 
Genehmigung der zuständigen ärztekammer. 

Dringend notwendige ärztliche 
Hi 1f e. 

§ 6. Der Arzt darf die erste Hilfe im Falle 
drohender Lebensgefahr nicht verweigern. 

Behandlung .der Kranken un.d Be­
t r e u u n g der G e s und e n. 

~ 

§ 7. (1) Der Arzt ist verpflichtet, jeden von 
ihm in ärztliche Beratung oder Behandlung 
übernommenen Gesunden und Kranken ohne 
Unterschied der Person gewissenhaft zu be­
treuen. Er hat hiebei nach Maßgabe der ärzt­
lichen Wissenschaft und Erfahrung sowie unter 
Einhaltung der bestehenden Vorschriften das 
Wohl der Kranken' und den Schutz der Ge­
sunden zu wahren. 

(2) Der Arzt hat seinen Beruf persönlich und 
unmittelbar, allenfalls in Zusammenarbeit mit 
anderen' ärzten, auszuüben. Zur Mithilfe kann 
er sich jedoch Hilfspersonen bedienen, wenn 
diese nach seinen genauen Anordnungen und unter 
seiner ständigen Aufsicht handeln .. 

§ 8.(1) Beabsichtigt ein Arzt von einer Kran­
kenbehandlung zurückzutreten, so hat er seinen 
Rücktritt dem Kranken oder den für dessen 
Pflege verantwortlichen Personen, erforderlichen­
falls auch der Aufenthaltsgemeinde des Kranken, 
wegen Vorsorge für anderweitigen ärztlichen 
Beistand, rechtzeitig anzuzeigen. 
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(2) Der Arzt darf. jeden. Kranken behandeln, 
der ihn in seiner Sprechstunde aufsucht. 

(3) Der Arzt darf die Behandlung einer be­
reits von einem andern . Arzte in seiner W oh-

. nung' behandelten Kranken nur übernehmen, 
wenn der Kranke oder -'- im Falle seiner Hand­
lungsunfähigkeit - seine Angehörigen glaub­
haft machen, daß sie auf die Behandlung durch 
den. bisher zugezogenen Arzt verzichten. 

. (4) Werden in dringenden Fällen gleichzeitig 
mehrere Krite gerufen, so übernimmt, wenn der 
Kranke selbst keine' Entscheidung Jrifft und 
kein Einvernehmen erzielt wird, der Arzt die 
Behandlung, der als erster von den herbei­
gerufenen Krzten eingetroffen ist. 

'(5) In den Fällen der Abs. (3) und (4) kann 
der Arzt grundsätzlich eine Vergütung auch dann 
beanspruchen, wenn keine Behandlung statt­
gefunden. hai:. 

§ 9. (1) Dem Arzt ist im Zusammenhang mit 
der Ausübung seines ärztlichen Berufes jede Art 
der Werbung und Anpreisung verboten, InS­
besondere daher: 

a) die Ankündigung unentgeltlicher oder 
brieflicher Behandlung (Fernbehandlung) ; 

b) die Veröffentlichung von Heilberichten 
in anderen als fachwissenschaftlichen 
Schriften. 

'(2) Dem Arzt ist es ferner verboten, für die 
Zuweisung von Kranken Provisionen anzubieten, 
zu geben oder zu nehmen. 

3 

von der zuständigen ,Bezirk:sverwr.l:ltullg5benörde 
verlangen. '.'. 

(4) Die 19e6etzlichen Vorschräften über die 
Pflicht zur Anuige und Aussage vora,elli Be­
hörden !Sowie über ,die . Amtsverschwiegenheit 
bleiben unherührt. 

Ä TZ t1 ich e Z e u 'g n i s se. 

§ 12. Ein Arzt darf ärztliche Zeus;nisse nur 
nach gewissenhafter ärztlicher Untersuchung rund 
nach genauer. Erhebung der. im Zeugnis zu 
Ixstätig,enden Tatsachen nach seinem !besten 
Wissen und Gewissen ausstellen. 

B,eze i c h,nu ng ,d.e r o 'r di n ~ ti 0 n '5-

s t ä t, t e. 

§ 13. (1) Dei Arit ist verpflj'cht,et, ;eine OI'di­
nataonls6tätte durch eine ent>spre~enide ä'ußer.e 
Bezeichnung kenntlich zu machen. Ober die Form 
dieser äußeren Bezeichnung kann die zuständige 
Arztekammerbindende Vors·chriftelll erIasselll. 
Bei Wechsel der Ordinations~tätte kann der Arzt 
an der Stelle, von der er fortgezogen ist, einen 
Schild mit dem entsprechenden Verme,rk für die 
Dauer eill'e~ ha:hen Jahres anbringen. 

(2) Die äußere Bezeichnung ist bei Erlöschen 
der :Berechtigung Zur Bemf~,ausühungrowie bei 
A'bmddung der Berufsausühung des Arztes zu 
entfernen. 

Vor rat h :a I tun g von Ar z n oe i ffi,li t tel n. 

§ 14. (1) Auch ÄrZite, ai~ nicht die Bewilligung 
" " '" Zur Halt,ung einer Haus<1potheke {§ 29 des Apo-

.§ 10.,,1?er .Arzt. hat Vertrage uber eIne arz~- theikengesetzes) bes,itzel1\, 61ind verpflichtet, di'e 
hche Taugkelt mIt Ausnahme von solchen, dIe n,ach der Art ihrer Praxi,s und nach den örtlichen 
er mit dem Bunde abgeschlossen hat, und von I He hältn;~ Jü diA erst Hi:fdeistung tn 
D· "d' .. "ff l'ch v,r "sen r " e 
lens~vertrag~n, le er mIt sonstIgen 0 ent 1 - drillgend,en ,FäHen notwendigen Arzneimittel 

rechtlIchen Korperschaften abgeschlossen hat, auf ' "t' h It ' 
1 d·.. k d' vorrra 19 zu a ,en. 

Ver angen .~er zustän Igen Krzte ammer leser (2) Durch Verordnung können nähere Vor:-
zur Kenntms vorzulegen. schriften erlassen werden. 

(3) § 31, 'Abs. (3), des Apotiheken:gasetzes, 
R. G. BI. Nr. 5/1907, findet Anwendung. 

B e ruf s geh e i m n i s. 

§ 11. 0(1) Der Arzt ist zur Wahrung der ihm 
in seiner Berufseigenschaft . anvertrauten oder be- Ver g ü tun gär z t 1 ich e r L e.i s tun gen. 
kanntgewordenen Geheimnisse verpflichtet, es § 15. (1) Das Bundesministerium für soziale 
wäre denn die Offenbarung des Geheimnisses Verw,altung k,ann über Vorschl.ag des Vorstandes 
nach Art und Inhalt durch ein öffentliches Inter- der Bunde:särztekammer Richtl,inien für die Ver-­
esse, insbe.sondere durch Interessen der öffentlichen I güt,ung ärztlicher Leistungen im VeI'ordnungs­
Gerundheltspflege oder der Rechtspflege, oder I wco-· erlassen. 
durch ~in berechtigtes Privati~ter~sse, das das (~~ Die von Gerichten. oder Behörden. ,ge~or­
durch dIe Offen?arung des Geh~lmlllsses bedrohte derten Gutachten über dIe Angemessenhelt eIner 
Inte.reslse überwlegt, gere ch,tfertlg t. die Vergütung ärztlicher Lei6tung,en :betre,ffenlden 

(2) Die in Abs. (1) vorgesehene Verpflichtung Forderung hat die nadl dem iBerufss:tz des 
besteht. nicht~ wenn die durch die Offenbarung Arztes, ,d'e.')sehJ Forderung GegelllStand ,des Ver- . 
des Geheimmsse,s bedroht·e 'Pepson den Arzt von I fahrens i-st, zuständige Krztekammer zu erstatten. 
der Geheimhaltung entbunden, hat. I ' " . 

A ße···· TI 11 . 'beh" dl'ch' 'A f' i Erloschen ,d,e·r Berechcl'gung Zur 
'(3) u ~r 1m r,a:, ,eemer . or 1 en n ,rag,:; B f . "'b 

A . E'k'" d "L_ b: eru is,ausu.ung. kann' de'i' rzt eme·· r -"arung , :aruver, ()I em 
IrirereS'Sede.r öffent,Lich,en Ges~undheitspflegean § 16. (1) Die 'Berechtig,ung zur Ausübung des 
de~ Offenbarung ,des Geheimnissesvorhanden:st, äritlichen Berufes er1i~cht: 
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a) durch Verzicht; 
b) durch Verlust .de:r österreichiJschen Staats­

hürger.schaft; 
e) durch 'Verlust der ,Eigenherechtigung in­

folge voller' oder beschränkter Entmün­
digung; 

.d) durch Verlust .de's ,akademüschen: Gr,a·de'>; 
e) durch gerichtliches Urteil. 
(2) Gesetzliche Bestimmungen, die den Verlust 

der Berechtigung des ärztlichen: Berufes vo.r­
sehen, bleihen unberiihrt. 

(3) Die Gründe für das Erlöschen der Berech­
tigung. nach Ahs. (1) sind vo.n Amts wegen wahr­
zunehmen. 

(4) In allen iFällen' d{!s Abos. {I) hat die Ärzte­
kammer .die Streichung in ,der Ärzteli!Ste durch­
zuführeIll. 

(5) Wer d'1e Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen B~ufes gemäß Abs. (I) 'Verloren: hat, 
kann, sobald er neuerlich die Von.u'sootzungenl 
des § 2 nachzuweisen in .der Lage ist, die Wie·der­
aufnahme ,der :BerU'hau~<ü:bung'unter E:nhaltung 
der Vo.rschrift ,des§ 24, Albs. (1), anmeLden. 

(6) Das. Erlöschen: ,der Be'rechtigung zur Aus­
übung des ärztlichen Berufes hat auch dalS Er­
löschen: der ,Bewilligung zur Haltung einer ärzt­
licheili Hausapotheke zur Fo.lge. 

Ver z i·e h t ,a ,u f die Be ruf s a ~ s <Ü b u n g. 

§ 17. Ein Arzt kann jederzeit ,auf d,ie Berech­
tigung' zur AU6lihun,gde~ ärztlichen Berufes ver­
zichten. Der Verzicht ist der zuständigen 
Arztekammer und ·der örüich in iBetmcht 
kommenden Bezirksverwahungshehörde schrift­
lich anzuzeigen; er wird im Zeitpunkte des Ein 
langens ,der Anzeige :OOi .der Bezit1ksverwaltun~s­
behörde wirksam. 

Z,e i tl ich ob e !Sc h r ä n k t e U n tl e rs ag u n g 
der B e ruf sau s ü b u n g. 

§ 1,8. (1) Wenn einem Arzt die Ausübung des 
ärztlichen Berufes durch gesetzliche Bestimmung, 
durch gerichtliches Urteil oder durch Disziplinar­
erkenntnis mit zeitlicher iBe'schränkung oder bis 
Zour Erfüllung einer ,auf.erle'gten Bedingung 
untel'Slagt ist, so. erlangt 'er mit dem Abl,a,ufe der 
Zeit, ·auf die lSich die Unuers:l!gung erstreck~, 
oder mit ,der 'Erfüllung der für die Wieder­
erlangung ,der B'erechtigung zur Benufs,au·sübung 
auferlegteru Be,dingung wied,er diese Berechtigung; 
er hat vor der Wiederaufnahme der Berollfsaus­
ühung ·der zuständig.em Ärztekammer den Ab­
lauf der zeitlichen Beschränkung oder die Erfül­
lung ,der Bedingung' nachzuweisen. 

(2) Die Gerichte haben Urteile, womit einem 
Arzt die Ausübung des ärztlichen Berufes· mit 
zeitlicher Beschränkung o.der bis zur Erfülhmg 
eine'r ,~uferlegten ßedingung unter~,a'gt wird, 
unv-erz'Üglich ,der zuständigen Arztekammer, bei 

Arzten im öffentlichen Dien~t auch·der vorge­
setzt'eJlJ Dienststelle des Arzte'> mitzuteilen. 

(3) Währ·erud ·derz.eitlich 'beschränkte~ Unt·er­
sagungder Ber.ufs,ausülbung ruht .die durch die 
Bewilligung zur Haltung einer ärztlichenl Haus'­
apotheke erlangt·e Befugnis. 

Vorläu'fige Untensa-gung ,der Be­
ruh ,aus üb u n g. 

§ 19. (1) Das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung kann in Wahrung des öff·entliehen 
Wo.hles Ärzt,en, Ig·egen .die ,ein Antrag Ia.uf Ent­
mündig'ung wegen Geisteskrankheit, ~te6-
schwäche oder gewohnheitsmäßigen Mißbr,au·ches 
von Allkohol {Trunksucht) oder vo.n Suchtgif't~n 
g,estellt wurde, ferner Ärzten, gegen die wegen 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche von AmtlS 
we'gen ein Entmünd1gung~verf,ahren ocLer wegen! 
grober Verfehlungen bei der Ausübung des ärzt­
lichen! :Berufes, die mit gerichtlicher ocLer Ver­
w,aitungsstrafe bedroht sind, ein Strafverfahren 
eingeleitet wurde, bei Gef,ahr im Verzuge die 
Ausübung des ärztlich'en Berufes hiJS zum rechrs­
kräftigeJlJ AblSdllußde'> Entmündigungs~ oder 
Strafvenfahn~ns untersagen. 

(2) Wenn ein Entm'Ündigung;;- oder Str,afver­
fahl'·en noch nicht eingeleitet ·iM, jedoch ein Sach­
verhalt vorliegt, der die Einleitung eines solchen 
Verfahrens rechtf.ertigen würde, kann .das Bun­
desrninisterium f.ür soziale Verwaltung dem 
Arzte die Ausübung des ärztliehenl Berufes bils 
Zour Dauer von sechs Wochen: unters.a-gen. Der 
Bes·cheidtritt jedenfalls mit dem rechtskräftigen 
Aibsichluß des ,nachträglich eingeleiteten iEnt­
mündigungs- oder Stmf'verfahrens außer Wirk­
s,amkeit. 

(3) :Die Gerichte sind verpflichtet, dem iBund·es­
mini~t'erium für soz.i,ale Verwaltung sowie der 
zuständiigen Arztekammer ,die Anträge ,a"uf Ent­
mündig,ung sowie die amtswegige lEinle'itung 'Von 
Entmünd~gungsvenfahren -gegen: Arzte unver­
weilt ibekanntzugeben. Ebenso ~~nd ·die Ver­
waltungsbehör.denve.I1pflichtet, .dem Bundes­
mini'suerium für 'soz,iale Verw,altung Anzeigen 
w.egen .der im Abs. {I) angegebeneili :groben Ver­
fehlungen und die vo.n Amts Wegen eingeleiteten 
Swafverfahren unverweilt :zur 'Kenntni~: ZlU 

bringen. Auch die Staatsanwaltschaften (staats­
anw,altsdlaftlich,en! Org;ane bei den ·Bezirks­
,gerichteru) haben derartige Anze'igm, wenn sie 
unmittelbar bei ihnen ·erstlattet wu·r.den, dem 
Bundesminilslterium für soziale Verwaltung init­
:mlteil.en. Diese Anzeigen und .Mitt.eilungensind 
bei Ärzten .im öffent:'ichen Dienst ,auch ·der 'Vor_ 
gesetzten Dienststelle des Arztes zu ers,tatte~. 

(4) Vor der Untersagung nach Abs. (1) und (2) 
ist die zuständige Arzwk.ammer, bei Ärzten' im 
i:iffentl.ichen: 'Dienst auch die vorgesetzte Dienst­
stelle,· zu hören. Die· Unters.agung ist ihr in 
jedem Falle mitzuteilen. Geg,eIll .die Unremagung 
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nach Aib~. (2) hat die zuständige Krztekammer 
das Recht ·der Vorstellung. 

Ein z i e h u n g cl·e s K r z t e aus w eise 15. 

§ 20. Wer die Berechtigung ZIllr Auslibungdes 
ärzüichen Berufes inf'Ü1ge .Erlöschens dieser 

. !Berechtigung r(§ 16) oder .durch Untersagung der 
Be·ruflSausübung (§§ 18. ,und 19) verl'Üren hat, i'st 
verpflichtet, den Ärztea·usweis [§ 24', Abs .. ~2)] 
der zuständigen Ärztek,ammer 'unverZiügLich ah­
zulidern. Die Verpflichtung zur Ablieferung de.;; 
Arzteausweises trifft weiters .die ,Personen, bei 
,denen der ursprünglich besuandene Mangel der 
Erfordernisse nach § 2, lit. abis d, nachträglich 
hel"'Vorgekommen ilSt und .die daher aus der 
Ärzteliste gestrichen wOf1den sind [§ 24, .Albsi. (8)]. 
Wird der Auö,weis nicht abgeliefert, 15'0 hat die 
nach .dem letzteru Berufssitze zuständige Bezirks­
v:erwaltungsbehöf1de auf Antmg .der' Ärzue­
~arnmer ,den Krzteausweis zwang'sweise einzu­
ziehen und der K,ammer zu übersenden. Die 
Kamme.r hau den Ausweis zu vernichten, da­
gegen in deru Fällen der § § 18 und 19 biß zur 
allfät1igen Wiedererlang;ung der Berechti,gung 
,aufzubewahren. 

H. HAUPTSTüCK. 

Ä.rztekammern. 

E r'r ich tun g .u n·d Si t z. 

§ 21. (1) Zu·r Vertretung dt:6 Krztest,andes wird 
für den räumEchen. Bereich eines jeden B,undes­
l,andeseine Krztekammer in der Regel am Sitze 
der Landesregierung, zur Vertretung ·der gemein­
samenJ Ime.res's·en ,aller öS1:·erreichi.schen Arzte 
e·ine BundClSärztek,ammer am Sitze ,de:r Bundes­
regierung ·errichtet. 

(2) Die Ärztekammern jn den 
und die Bundesärzte'kammern 
schaften öffentlichen Rechtes. 

Bundesländern 
sind Körper-

.(3) Die Bundesärzuek,ammer i'stberechtigt, das 
BundelSw,appen mit der ;Aufschrift 0 "ösuer­
reichilSche tBundesärztek,amme.r" zu führen. 

A. Krztekammem in den BundeSländern. 

Wir k u n g :k re i s. 

§ 22. (1) Die Ärztekammern slind 'berufen, die 
gemeins,amen 'beruflichen, sozialen und wirtschaft­
lichen Intef1fssen der Ärzte wahr:lJUnehmen und 
zu fÖl'dem, die ErfüI1ung der BeruflSpHicht.en zu 
Ü'be·rwachen. ,und für die Wahrung der St.andesc 

ehre zu sorgen. 
(2) Die Ärzt·ekammern sind, "abgesehen von 

den in 'besonderen Vorsch6ften den Standes­
vertretungen übertragenen Au.f'~a'ben insbe­
sondere >berufen: 

.a) den B.ehör.d:en: B~richte, Guuachteru und 
Vorsch:ä:ge, 'betreffend das Gesundheits­
wes,en, die AUIShildung und f,achJ.ich·e 
Weitex1bildung der Ärzt·e ~owie ,aHe, son-

5 

st,j,gen Angelegenheiten, zu erstauten, in 
,denen die Interess.elll der Krzteschaft 
berührt werden; , 

h) die Anmeldungen für .die Ausühung des 
ärztlichen Berufe..,ellltgegen:zunehmeru und 
Verzeichnisse der zur B,erufs,ausübung 

'berechtigten Ärzte (ÄrzteIist.en) zu führen; 
c} iBestätigungen über die \Eintragung in 

das Verzeichnis der zur Beruf.sausübung 
be:recht·igten ÄrzteauszU'stellelll; 

d) an den Einrichtu.ngen der medizinischen 
Raikultäten der österrei.chilSchen Universi­
tä~,enl Ztur IFortbildung .der Arzt·e mitzu­
arbeiten; 

e) an 'den amtlichen Gesundheitsstatistiken 
.mi'tzu wirken:; 

f) über Aufforderung Vertf1ft'er in andere 
Körpersch,aften 'und Stellen zu entsenden 
oder für solche Körperschaften und Stellen 
Besetz'llngsvorschlä:ge zu ,ersUtnen, soferne 
die's .durch bes'Ündere Gesetze o.der Vor­
schriften vorges~heru ist; 

g) in Stre·i,tigkeiten zwilSchen Kammeran:ge­
hörigen zu vermitteln; 

h) gemeinsame wirtschaftliche ~inrichtungen, 
W'Ühlf,ahrt~- und UnterntJÜ,tzu.rugsein­
richtungen für ·die K.ammerangehörigen 
·und ihre Hinterbliebeneru zu errichten, zu 
betreiben oder zu fördern; 

'i) die für die ä'rztliche Leistung berechneten 
Vergütungen, mit Ausnahme der in: Dienst­
verträgen mit öffen:tlich-rech.tlich,en Körper­
sch,aften vereinbarten Entgelte, zu über­
prüfen, ferner den" Gerichten oder, Ver­
Wialtungshehöl'deru Gut,achteIJI über die 
Ang;emeslS.enheit einer geforderten Ver­
,gütung zu el"statt·en; 

j) Verträge zur Regelung. der Beziehung.en" 
der Ärzte zu delll Trägern .deT Sozialver­
s.icherung (Verbänden) a'bZJuschließen [§ 62, 
Ahs. (3)]. 

(3) Die Ärztekammern haben alljährlich his 
'spätestelllS En,de April dem BundesminilSterium 
für sozi.ale Verwaltung, den Ämtern ,der Landes­
regierungen (Magistrat der Stadt Wien) und der 
BundeISärztekammer Berichte sowie Vorschläge 
zur Behebung wahrgenommener iMängel zu 
erstatteIll. 

Ver h ä 1 t n i s z u B eh ö r den, 'Ka m m ern 
·u n ·dJ T r ä ger n der So. z ,j a 1 v e r­

I sie her u ng. 

§ 23. (1) Die Behörden, andere Kammern und 
,sonstige zur Vertretung von St~mdesinteressen, 
.berufene Körperschaften öff,erut1.icheru Rechtes 
sowi:e die Träger der Soz·i,alversicherung {Ver­
bände) haben innerhalb ihres Wirkungsbereiches 
den Ärztekammern auf Verlangen die zur Er­
f.üllung ihrer Oblieg.enheiten erforderlichen Aus-
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künft.e zu erteilen: und ~ie in ihrer Wirk"amkeit 
zu unterstützen. Zu dem g:eichen Verhalten 
sind .die, Ärztekammern gegenüher den VOl'ge­
nannten Behör.den, Körperschaften und sonsügen 
Stellen verpflichtet. 

(2) Gesetzentwürfe, die Interessen berühren, 
deren Vertretung den Ärztekammern zukommt, 

. sind vor ihrer Einbringung in die gesetzgebende 
Körperschaft, besonders wichtige Verordnungen 
(Kundmachungen), die die erwähnten Interessen 
und Fragen berühren, vor ihrer Erlassung den 
Ärztekammern unter Einräumung einer ange­
mes'senen Frist zur Begut,achtungzu ühermittdn. 

'(3) Die Ärztekammern in den' Bundesländern 
haben in dem Falle, daß es sich um Entwürfe 
von Bundesgesetzen oder um Verordnungsent­
würfe der Bundesministerien handelt, der Bundes­
ärztekammer ihr Gutachten zwecks' Erstellung 
eines einheitlichen Gutachtens durch diese be­
kanntzugeben. . 

Kam m e r a n geh ö r i g e. 

§ 24. (1) Der Ärztekammer gehören als ordent­
liche Kammerangehörige alle gemäß § 2 dieses 
Bundesgeset~es zur Ausübung des ärztlichen 
Berufes. in Osterreich berechtigten Personen an, 
süferne sie dies.en Beruf tatsächlich ausüben. 
Solche 'Personen haben sich vor Aufnahme ihrer 
ärztlichen Tätigkeit persönlich unter Vorlage der 
erforderlichen Nad1weise bei der Ärztekammer 
anzumelden, in deren Bereich sie ihre ärztliche 
Tätigkeit auszuüben beabsichtigen. Die Aufnahme 
der ärztlichen Tätigkeit darf erst nach Erhalt 
der Bestätigung über die Eintragung in das Ver­
zeichnis dO!r zur Berufsausübung berechtigten 
J~rzte (§ 22, lit. c) erfolgen. 

(2) Erfüllt der Bewerber die Erfordernisse des 
Abs. (1), so hat ihn die zuständige Ärztekammer 
in ein Verzeiu11llis der zur Berufsausübung be­
rechtigten Ärzte (Ärzteliste) einzutragen und ihm 
einen mit seinem Lichtbild versehenen Ausweis 
(Ärzteausweis ) auszustellen. 

(3) Findet die zuständige Ärztekammer, daß 
der Bewerber die Erfordernisse nicht erfüllt, hat 
sie die Eintragung in die Ärzteliste durch Be­
scheid zu versagen. Gegen diesen Bescheid steht 
dem Bewerber die Berufung an den zuständigen 
Landeshauptmann (Bürgermeister der Stadt 
Wien) offen. 

Anmeldung bei der Ärztekammer persönlich zu 
melden. 

(6) Der zuständigen Ärztekammer ist binnen 
acht Tagen auch jeder Wechsel des Berufssitzes 
sowie des ordentlichen oder vorübergehenden 
Wohnsitzes anzuzeigen. 

(7) Ebenso ist jede Einstellung der Berufsaus­
übung, bei bloß vorübergehender Einstellung 
jedoch nur dann, welll~ diese voraussichtlich drei 
Monate übersteigt, der zuständigen Ärztekammer 
vom Berufsberechtigten binnen acht Tagen anzu­
zeigen. 

(8) Wenn der ursprünglich bestandene Mangel 
der Erfordernisse nach § 2, lit. abis d, nachträg-' 
lich hervorkommt, hat die Ärztekammer die Strei­
chung in der Ärzteliste zu verfügen und durch 
Bescheid festzustellen, daß eine Berechtigung zur 
Ausübung des ärztlichen Berufes nicht bestanden 
hat. Gegen diesen Bescheid steht .dem Betroffene~ 
die Berufung an den Landeshauptmann (Bürger­
meister der Stadt Wien) offen. 

(9) Ärzte, die ihren Beruf für einen, vier 
Wochen übersteigenden Zeitraum außerhalb ihres 
Berufssitzes ausüben wollen (z. B. Ärzte in Kur­
orten), haben dies spätestens acht Tage vorher 
der für den bisherigen Berufssitz zuständigen 
Ärztekammer anzuzeigen. Bei der zuständigen 
Ärztekammer ist auch die Beendigung der vor­
übergehenden Tätigkeit binnen acht Tagen zu 
melden. In der Zwischenzeit unterstehen diese 
Ärzte - unbesc.~adet ihrer weiteren Zugehörig­
keit zu der nach ihrem dauernden Berufssitze 
zuständigen Ärztekammer - der Aufsicht und 
Disziplinargewalt jener lüztekammer, in deren' 
Bereim sie ihren Beruf ausüben. Sie haben auch 
an diese einen Kammerbeitrag zu entrichten. 

'(10) Ärzte, die von ihrer Berechtigung zur Be­
rufsausübung keinen Gebrauch machen, haben 
dies der nach ihrem dauernden Wohnsitz zustän­
digen Krztekammer zu melden. Sie können sich 
freiwillig als außerordentliche Kammerangehörige 
eintragen lassen. Sie haben während der Dauer 
ihrer freiwilligen Zugehörigkeit die gleichen 
Rechte und Pflichten wIe die ordentlichen 
Kammerangehörigen, soweit nicht in diesem 
Bundesgesetze oder in der Geschäftsordnung 
etwas anderes bestimmt ist. 

(11) Die Einrichtung der Ärztelisten sowie In­
halt und Form der Ärzteausweise und der nach 
Abs. (5) ergehenden Mitteilungen werden auf 
Vorschlag der Bundesärztekammer vom Bundes­
ministeritlm für soziale Verwaltung durch Durch­
führungsverordnung bundeseinheitlich geregelt. 

(4) Die zuständige Ärztekammer hat jede An­
meldung unverzüglim zu erledigen. Für das Ver­
fahren geltea irn. übrigen die Bestimmungen des 
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes sinn-
gemäß. P f 1 ich t e nun d R e c h t e cl e r Kam m e r-

(5) Jede Eintragung in die Ärzteliste ist der an geh ö r i gen. 
nach dem gewählten Berufssitze des Arztes zu- § 25. Alle Kah1merangehörigen sind verpflich-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde unvcrzüg- tet, die von der Arztekammer im Rahmen ihres 
lich mitzuteilen. Der Arzt hat sich bei dieser Be- gesetzlichen Wirkungskreises getroffenen Anord­
hörde längstens binnen Monatsfrist nach erfolgter I nun gen zu befolgen sowie die in d~r Umlagen-
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ordnung festgesetzten Umlagen und sonstige Bei- 0 r g an e der Ar z t e kam me r n. 
träge zu leisten. . d 

§ 31. Organe der Arztekammern sm : 
§ 26. (1) Die Kammerangehörigen sind berech- ,a) Die Vollver~rammlung, 

tigt, 'nach Maßgabe der Bestimmungen dieses b)der 'Kammervorstand, 
Bundesgesetzes die Kammermitglieder zu wählen. c) der Präsident und ein oder zwei Vize-

(2) Die ordentlichen Kammerangehörigen kön-I präsidenten. 
nen nach MaßgaQe der Bestimmungen dieses Bun- I V 11 1 
desgesetzes zu Kammermitgliedern gewählt wer- I 0 ver sam m u n g. 
den. I § 32. (1) Die Vollversammlung jeder' Arzte-

(3) Jeder Kammerangehörige genießt den An- kammer besteht aus. mi.ndestens 1? und hQchstens 
spruch auf die Wahrung seiner beruflichen, aus 45 ~an;mermit.ghedern. Die Anzah} der 
sozialen und wirtsc.haftlichen Interessen durch Kammermltgheder wird von der Landesregierung 
die Kammer nach Maßgabe der jeweils hiefür erstmalig über Vorschlag der bei Inkrafttreten 
geltenden Vorschriften. dieses Bundesgesetzes bestehenden Standesver-

(4) Jede K h"· h A h' f tretung der Arzte, in Hinkunft nach Anhörung rammerange onge at nspruc au b . ' 
den Genuß der Wohlfahrtseinrichtungen nach, des Ka~mervo~standes, estlmmt.. . 
Maßgabe der hiefür getroffenen Vorschriften. , (2) Die Berufung der Kammermltgheder und 

Gliederung nach Sprengeln 
Fachgruppen. 

deren Ersatzmänner erfolgt durch gleiche, un­
und mittelbare, 'geheime und persönliche Wahl auf die 

Dauer von vier Jahren nach den Grundsätzen 
des Verhältniswahlrechtes. § 27. Die Kammerangehörigen können örtlich 

nach Sprengeln, die einen oder mehrere Verwal­
tungs- oder Gerichtsbezirke umfassen, oder fach­
lich nach Gruppen oder sowohl örtlich wie fach­
lich zusammengefaßr werden. Werden sie nach 
Fachgruppen zusammengefaßt, so haben die prak­
tischen .Krzte, Fachärzte und Spitalsärzte jeden­
falls eine eigene Fachgruppe zu bilden. Die außer­
ordentlichen Kammerangehörigen können in 
einer eigenen Gruppe zusammcngefaßt werden. 
Jeder Kammerangehörige darf nur einer Fach­
gruppe angehören. Im Zweifelsfalle entscheidet 
die Kammer über die Zugehörigkeit. 

W a h 1 r e c h tun d W ä h,1 bar k e i t. 
,; .. :3 

§ 28. Wahlberechtigt sind alle im Bereiche der 
Arztekammer ihren Beruf ausübenden Kammer­
angehörigen, die am Tage der Wahlausschreibung 
das Wahlrecht zum Nationalrat be's,itzen ~oferllle 
ihnen ni,cht gemäß § 46, Abs. (1), lit: c), das 
Wahlrecht entzogen ist. ' 

§ 29. Wählbar sind alle wahlberechtigten 
ordentlichen Kammerangehörigen, die den Nach­
weis erbringen1 daß sie am Tage der Wahlaus­
schreibung durch mindestens zwei Jahre -
Spitalsärzte sed1s Monate - zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes in österreich berechtigt waren. 
Nicht gewählte Bewerber eines Wahlvorschlages 
sind Ersatzmänner für den Fall, daß ein Mandat 
ihrer Liste erledigt ist. , 

W a h 1 0 r d nun g. 

§ 30. Die Durchführungsverordnung, betreffend 
das Wahlverfahren, insbesondere die Ausschrei­
bung der Wahlen, die Erfassung und Verzeich­
nung der Wahlberechtigten, die Wahlbehörden, 
die Wahlbewerbung, das Abstimmungs- up.d Er­
mittlungsverfahren sowie die Einberufung der 
gewählten Kammermitglieder wird vom Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung erlassen. 

(3) Für jeden Bereich und für jede Fachg~uppe 
kann ein besonderer Wahlkörper gebildet werden. 

§ 33. 0(1) Die Vollversammlung wird spätestens 
vier W ochen nac.~ der Wahl der Kammermit­
glieder vom früheren Kammerpräsidenten oder 
Vizepräsidenten, sonst vom ältesten Kammer­
mitglied einberufen und eröffnet. 

(2) Die Vo!lversrammlung wäh:t in ,der :Eröff­
nrUngssitzung mit :einfacher Mehrheit .Jer An­
wesenden zunächst den Kammerpräsidenten und 
nach den Gr.und~ätzen .Jes Verhä:tniswahlrechtc5 
die Vizeptäsidenten und .Jen K,ammervorst,an.J. 

(3) Die V ollve1"sammlung ist berufen: 

a) Zur Wahl des Kammervo~standes; 
ob) Zur Wahl .des Präsident,en un.d de5 oder der 

Vizepräsidenten; , 

c) Zur Genehmigung des Rechenschafmberich­
teiS des Prä5identenunddes Vorstandes 
sowie de's Jahr,esv'Üfan6chloages und des 
Rechnungsabschlusses; 

d) zur Festsetzung des Kammerbeitrages; 

e)zur ß,eschlußfas~ung in allen Angele.gen­
heioten,deren Entscheidun,g .die Vo::ver­
samm:ung sich vorbehalten hat oder die 
der Kammervol'st,and der Vollversamm:ung 
wegen ihrer besonderen Wichtigkeit, ins­
besondere, wenn sie Gich auf sämtliche 
Sprenj;d und F.achgruppen der Kammer 
beziehen, zur Entscheidung vorlegt; 

f) zur Festsetzung einer Geschäftsordnung; 
g) ZUr Festsetzung einer Um:,agenr und Bei­

, tragsordnung; 

h) Zur Festsetzung eine'r Schlichtunrgsordnung. 
(4) Die Vollvers.amm:ung wi.rd über Beschluß 

des' V orstande-s vom Präsidenten mindestens im 
Frühjahr und Herht, und zwar mindestens zwei 
Wochen vor dem Sitzungstage einrberufe,n. 
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(5) Sie ist längsterus. hinnen zwei Wochen ein­
Zluibel'Ufen, wenlUes min.destens ein Drittel der 
~ammerminglieder ochriftlich unter Bekanntg,abe 
de~ Grun:des verl,angt. Eine solche. außerordent­
liche Vollversammlung ist nur bei Anwesenheit 
mindest'ens .d:er Häl<fte der Kammermioglie:d~r 
:beschlußfähig,. Hlemuf ist in ·der !Einl,adung auf­
meribam zu machen. 

(6) Die Verhandlungs,gegenstände. sind ,den Mit­
gliedern mit der !Einladung zur 'Sitzung schrift­
lich bekanntzugeben. Angelo€>genheiten, die ·durch 
Beschluß des Vorstandes als drinlglich erklärt 
wurden, sind sofort in' Verhandlung zu zi>ehen. 

'(7) Die ol'dentliche Vollvers,ammlung ist he­
schlußfähig., wenn mindest·ens zwei Drittel der 
Mitgliede.r anwesend sind. Ist diofs ZUr fest­
ge·setzten Stunde nicht ·der ,gaB, so findet ei.ne 
Stunde ~päter eine neuerliche Vollversammlung 
statt, ·dti:e ohne Rücksicht auf die Zahl der An­
we;;enden beschlußfähig ist. tA,uf .diese Bestim­
mung ist in ·der Einbadung ,aufmerksam zu 
machen. 

(8) 'Die Beischlüsse wbr.den, 'sofeme die Ge­
schäfrsoJ.'dnung nicht .anderesbestimmt, mit ein­
facher Stimmenmehrheit der ,an'Wes:endenKaql­
mermit,glieder gefaßt. DerPrä'sidem ·stimmt mit. 
Bei Stimmeng~eichheit :gilt jener AntJ.'ag ab zum 
Beschluß ·erhoben, dem der Präsident beigetreten 
ist. 

(9) Ein Be.schluß ,aUlf Auflösung .der Vollver­
s'ammlun'g bedarf einer Zweidrittelmehrheit bei 
Anwesenheit von' mindestens·der Hälfte der 
Kammermitlglieder. 

(10) Ober ·die Beratung<m der VoUversamm1ung 
ist eine NiedeJ.'schrift ,anLJufertigen, die vom 
Präsideme'n und Schriftführer zu zeichnen ist. 
.Jedes Kammermitglied ist berechtigt, in die 
Niediers·chrift Einsicht zu nehmen und hievon 
eine Abschrift ,anZiufertigen. 

K ·a m m e r Y 0 r s t ia n .d. 

(4) Der Kammervorstand muß einberufen 
werden, wenn ein Viertel seiner Mitglieder unter' 
Bekanntgabe des Grundes beim -Präsidenten 
schriftlich die Einberufung verlangt. 

(5) Der Kammervorstand ist für die Beob­
achtung . der gesetzlichen Vorschriften, insbe­
sondere für die Einhaltung des Wirkungskreises 
der Ärztekammer und für die Vollziehung ihrer 
Beschlüsse verantwortlich; er ist daher insbe­
sondere berufen: 

a) Zur Durchführung der der Ärztekammer 
nach ,§ 22 dieses Bundesgesetzes oder nach 
anderen Gesetzen übertragenen Aufgaben; 

b) zur Verwaltung des Vermögens der Krztc­
kammer; 

c) Vorschläge zur Ernennung des Vorsitzen­
den des Disziplinarrates und dessen Stell­
vertreters zu erstatten; 

d) zur Bestellung der zwei weiteren Mit­
glieder des Disziplinarrates [§ 42, Abs. (2)] 
und des Disziplinat:anwaltes (§ 43) sowie 
allfälliger Referenten für bestimmte· Auf­
gaben; 

e) zur Fe~tsetzung der Höhe der Entschädi­
gungen an den Präsidenten, die Vize­
präsidenten und Referenten, insbesondere 
für Verdienstentgang, sowie Ersatz von 
Barauslagen, die aus Kammermittcln zu 
tragen sind. 

(6) Er' ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte seinrer Mitgli.eder anwesend iot. Bleibt ,der 
Vorstand trotz zweimaliger ordentlicher Ladung 
beschlußunfähig, so gilt er als zurückgetreten. In 
diesem Fall hat der Präsident die Vollver­
sammlung binnen vier Wochen zu einer Neuwahl 
einzuberufen. 

(7) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit 
einfacher Stimmenmehrheit' der anwesenden" 
Kammermitglieder. Der Präsident stimmt mit., 
Bei Stimmengleichheit gilt jener Antrag als zum 
Beschluß erhoben, dem der Präsident bei-

§34. ,(1) Der '~ammervofi5tand besteht 'aus getreten ist. 
miJlJde<;teno 5 und höchst·em 15 IMit1gli.edern. Die '(8) In dringenden Fällen, insbesondere bei 
Zahl .der Vorstandsmitgheder wir.cl lauf Antmg Gefahr im Verzuge, können die Geschäfte des 
de,r Vollversammlung VOJlJ ,der Landesregierung Vorstandes vom Präsidenten im Einvernehmen 
unter Bedachtnahme ,auf die Gliederung der mit dem oder den Vizepräsidenten besorgt 
~amme'rangehörigen nach Sprengeln und Fach- werden, doch muß binnen längstens zweier 
gruppen in .der Weii>e festgesetzt, ,daß die GeGamt- Wochen die Zustimmung des Vorstandes' ein­
heit .der VertJ.'eter der Spita~särzte nicht mehr geholt werden. 
lals ein Fühftd der VollverslammlrUng und der (9) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, sO hat 
VOJ.'Sltandsmitglieder betragen darf. 'der Präsident die ErgänzuJilgswahl auf die 

(2) Der Kammervorstand wird von der Voll- Tagesordnung der nächsten Voll versammlung zu 
versammlung der Kammermitglieder auf die setzen. 
Dauer von vier Jahren gewählt. (10) Ober die Beratungen des Vorstandes ist 

(3) Der Kammervorstand wird vom Präsi- eine' Niederschrift anzufertigen, die vom Prä­
denten, im Falle seiner Verhinderung vom ersten sidenten zu zeichnen und von den Mitgliedern 
oder zweiten Vizepräsidenten, jedoch mindestens I des Vorstandes bei der nächstfolgenden Sitzung 
einmal in jedem Vierteljahr, einberufen. zu bestätigen ist. 
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Prä s i den t. Ver s c h wie gen h e i t s p f 1 ich t. 

§ 35. (1) Der Präsident ist der gesetzliche Ver- § 38. Die Organe und das gesamte Personal 
treter der Kammer. Ihm obliegt die Durch- der Arztekammern sowie der Bundesärztekammer 
führung der Beschlüsse der Kammer und des sind, soweit nicht ein öffentliches' Interesse 
Kammervorstandes. Er leitet die Geschäfte und gegeben ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen 
fertigt alle Geschäftsstücke. In allen finanziellen aus ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen 
Angelegenheiten der Kammer muß jede Aus- Tatsachen verpflichtet. Von dieser Verpflichtung 
fertigung durch den vom Vorstand bestellten kann sie der Landeshauptmann auf Verlangen 
Finanzreferenten unter Beisetzung des Kenn~ eines Gerichtes oder einer sonstigen Verwaltungs­
wortes "Finanzreferent" mitgezeichnet werden. behörde entbinden. 

(2) Der Präsident beruft die Sitzungen des D eck u n g der K 0 s t e n. 
Vorstandes und der Vollversammlung ein und 
leitet dieselben.§ 39.' (1) Der Vorstand hat alljährlich bis 

(3) Er bestellt das Büro, schließt und löst die längstens 15. November einen Jahresvoranschlag 
Dienstverträge mit den Kammerangestellten. für das lnächste JaGhr zU

h 
e~stellen undlder Voll-

. versamm ung zur ene mlgung vorzu egen. 
(4) Im Falle semer Verhinderung wird er vom D l'ch h d V d den Rech-V' ., 'd S' d b" ., (2) esg el en at er orstan 
Izeprasl enten vertreten, m el emer Arzte-] b chI ß d V' h b' 1" 

kammer zwei Vizepräsidenten bestellt, so wird' nungs~, s u es, orJa res . IS angstens 
der Pra"sl'dent d ch d V'" 'd 31,. Marz zur Genehmigung vorzulegen. ur en ersten Izeprasl enten " ' 
bei gleichzeitiger Verhinderung auch des ersten ., ·(3) Zur Bestreitung I?,rer. Auslagen heben die 
Vizepl'äsidenten durch den zweiten Vizeprä- -":~~tekaI?mern ,:on samt!Ichen Kamm.erang:-
sidenten vertreten, hongen Ihres Bereiches 'umlagen und sonstige Bel-

(5) Entzieht d' V 11 I d P" träge ein, Die näheren Vorschriften' über die 

sl'denten' ml't e' le M °h hve,rtsamm Zung 'd e.m I d
ra

- Höhe und Einhebung werden durch eine 'um-
mer e r el von wel rItte er ' 

Anwesenden das Vertrauen, so hat der Vize- lagen- und Beitragsordnung erlassen. 
präsident die Geschäfte vorläufig noch weiter zu ~4)" Rü~ständige Umlagen ,~nd sonstige 
führen, jedoch binnen zwei Wochen eine außer- BCltrage konnen nach den Bestimmungen des 
ordentliche Vollversammlung zur Neuwahl des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes eingebracht 
Präsidenten einzuberufen. Wurde auch dem ersten werden, 
Vizepräsidenten das Vertrauen entzogen, so hat (5) Die nach diesem Bundesgesetz verhängten 
der zweite Vizepräsident die Geschäfte bis zur Geld- und Ordnungsstrafen fließen der Arzte­
Neuwahl des Präsidenten weiterzuführen. Wird kammer zu. 
auch il'lm oder bei Kammern, die nur einen Vize­
präsidenten bestellt haben, diesem das Ver­
trauen entzogen, so führt ein vom Kammervor­
stand aus seinem Kreise mit einfacher Mehrheit 
gewäl;J.ltes Kammermitg!ied, falls aber eine solche 
Wahl nicht zustande kommt, das an Jahren 
älteste Kammermitglied die Geschäfte . bis zur 
Neuwahl des Präsidenten weiter. 

Kamm eram t. 

§ 36. (1) Die Konzepts-, Buchhaltungs- und 
Schreibarbeiten der Arztekammern . werden durch 
Kammerämter besorgt, die von Kammerdirek­
toren geleitet werden können und der Aufsicht 
des jeweiligen Kammervorstandes unterstehen. 

(2) J:?ie Rechte und Pflichten· der Angestellten 
und der sonstigen Hilfskräfte, ihre Ansprüche auf 
Besoldung und Pensionsbezlige weiden in einer 
Dienstordnung geregelt. 

A n gelob u n g. 

§ 37. Die Präsidenten und die Vizepräsidenten 
'der Arztekammern haben vor ihrem Amtsantritt 
in die Hand des für ihren Kammerbereichzustän-, 
digen Landeshauptmannes, die übrigen Kammer­
mitglieder in die Hand des Präsidenten ein 
Gelöbnis auf Einhaltung der Gesetze und 
getreue Erfüllung ihrer Obliegenheiten abzulegen, 

S c h 1 ich tun g s ver f a h ren, 

§ 40.(1) Die Kammerangehörigen sind ver­
pflichtet, alle sich. zwischen ihnen bei Ausübung 
des ärztlichen Berufes ergebenden Streitigkeiten 
vor Einbringung einer gerichtlichen Klage der 
zuständigen Arztekammer zur Schlichtung vor­
zulegen. Gehören die Streitteile verschiedenen 
Arztekammern an, ist die zuerst angerufene 
Arztekammer zuständig. Diese Bestimmung findet 
auf i\rzte im öffentlichen Dienst nur insoweit 
Anwendung, als sich die Streitigkeiten nicht auf 
das Dienstvyrhältnis oder die Dienststellung des 
Arztes beziehen. 

(2) Nähere Bestimmungen hierüber werden von 
der Arztekammer in einer Schlichtungsordnung 
getroffen. Die Schlichtungsordnung unterliegt der 
Genehmigung der Landesregierung. 

Dis z i pli n a r ver f a h ren. 

§ 41. (1) Kammerangehörige, die die Standes­
ehre oder das Ansehen der Arzteschaft beein­
trächtigen oder .die Berufspflichten verletzen, 
machen sich eines Disziplinarvergehens schuldig. 

(2) Der disziplinären Verfolgung steht der 
Umstand' nicht entgegen, daß die gleiche Hand­
lung oder 'unterlassurig auch von einem Gerichte 
oder einer Verwaltungsbehörde zu ahnden ist. 
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(3) Ärzte im öffentlichen Dienst unterstehen 
hinsichtlich ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht der 
Disziplinargewalt der Ärztekammern. Die Dienst­
stelle dieser Kammerangehörigen ist jedoch ver­
pflichtet, die von der zuständigen 1\.rztekammer 
erstattete Disziplinaranzeige in Behandlung .zu 
nehmen und ihr das Erkenntnis oder den Ein­
stellungsbeschluß zuzustellen. 

§ 42. (1) Ober Disziplinarvergehen erkennt der 
Disziplinarrat der Ärztekammer, bei der der zu 
Bestrafende zuletzt gemeldet war. 

(2) Der Disziplinarrat besteht aus dem Vor­
sitzenden oder dessen Stellvertreter und zwei 
weiteren Mitgliedern'. Der Vorsitzende und 
dessen Stell vertreter werden auf Vorschlag des 
Kammervorstandes . von der Landesregierung, 
allenfalls im Einvernehmen mit der Dienst­
behörde des Vorgeschlagenen, bestellt. Diese 
müssen rechtskundig sein. Die weiteren zwei Mit­
glieder werden vom Kammervorstand aus dem 
Kreise der Kammermitglieder, die jedoch nicht 
dem Vorstande angehören dürfen, bestellt. 

(3) Die Mitglieder des Disziplinarrates ver­
sehen ihre Aufgabe ehrenamtlich, doch werden 
ihre Barauslagen vergütet. Die Entschädigung des 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter wird 
durch die Geschäftsordnung geregelt. Ihre Amts­
dauer ist gleich jener der anderen Organe der 
Ärztekammer. 

§ 43. Die Anzeige von Disziplinarvergehen 
sowie die Vertretung der Anzeige beim Diszi­
plinarrat obliegt einem vom Vorstande bestellten 
Disziplinaranwalt. über Weisung des Landes­
hauptmannes oder des Kammerpräsidenten ist 
der Disziplinaranwalt verpflichtet, die Diszi­
plinaranzeige zu erstatten und Rechtsmittel zu 
ergreifen. 

§ 44. (1) Gegen das Erkenntnis des Disziplinar­
rates sowie gegen einen Beschluß, mit dem die 
Einleitung des Disziplinarverfahrens abgelehnt 
wird, kann binnen zwei Wochen der Disziplinar­
senat bei der Bundesärztekammer angerufen 
werden. 

(2) Die Eingabe ist beim Disziplinarrate ein­
zubringen. Mit dem Vollzug der Disziplinarstrafe 
ist bis zur Entscheidung des Disziplinarsenates 
innezuhalten. Dieser entscheidet endgültig. 

(3) Der Disziplinarsenat besteht aus einer zum 
Richteramte, abgesehen von der Altersgrenze, 
geeigneten Person als Vorsitzenden, zwei Beamten 
aus dem Stande des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung, von denen einer rechts­
kundig sein muß, .sowie aus zwei weiteren Bei­
sitzern, die vom Vorstand der Bundesärzte­
kammer aus dem Kreise der Kammermitglieder 
der Ärztekammern bestellt werden. . 

(4). Der Vorsitzende und die Mitglieder des 
Disziplinarsenates, mit Ausnahme der vom Vor­
stand der Bundesärztekammer bestellten Beisitzer, 

werden über Vorschlag des Vorstandes der 
Bundesärztekammer vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung bestimmt. Mitglieder der 
Vorstände der österreichisc...1en Ärztekammern 
und der bei denselben bestehenden Diszipliriar­
räte können nicht Mitglieder des Disziplinar­
senates der Bundesärztekammer sein. 

§ 45. (1) Soweit sich aus den Vorschriften dieses 
Bundesgesetzes nicht anderes ergibt, sind die Vor­
schriften des Gesetzes vom 25. Jänner 1914, 
R. G. BL Nr. 15 (Dienstpragmatik), betreffend 
das Disziplinarverfahren, mit Ausnahme jener 
Bestimmungen, die ein Beamtenverhältnis voraus­
setzen, si~ngemäß anzuwe~den. 

(2) Nähere Bestimmungen für das Verfahren 
vor dem Disziplinarrat und dem Disziplinar­
senat können vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung nach Anhörung der Bundesärzte­
kammer im Wege einer Durchführungsverordung . 
erlassen werden. 

§ 46. (1) Disziplinarstrafen sind: 
a) Der schriftliche Verweis; 
b) Geldstrafen bis. zur Höhe des 50fachen 

Kammerbeitrages ; 
c) die zeitliche oder dauernde Entziehung des 

Wahlrechtes und der Wählbarkeit zur 
Ärztekammer; 

d) Entzug der Berechtigung zur Berufsaus­
übung bis zur Dauer von einem Jahr. 

(2) Die Strafen nach Abs. (1), lit. c und d, 
können das erstemal höchstens auf die Daqer von 
drei Monaten und in der Regel nur gegen solche' 
Kammerangehörige verhängt werden, die wegen 
Disziplinarvergehens bereits mit einer Geldstrafe 
bestraft worden sind. Bei Ärzten im öffentlichen 
Dienst bezieht sich der Entzug der Berechtigung 
zur IBerufsausübung nach Abs. (1), lit. d, nicht 
auf die Ausübung des ärztlichen ~erufes im 
Zusammenhang mit den Dienstpflichten des 
Arztes. 

(3) Die Disziplinarstrafen nach Abs. (1), lit. b 
bis d, können bedingt unter Festsetzung einer 
Bewährungsfrist von einem bis zu drei Jahren 
verhängt werden, sofern der Beschuldigte bisher 
keine andere Disziplinarstrafe als einen schrift­
lichen Verweis erlitten hat oder eine erhaltene 
Strafe dieser Art bereits getilgt ist. 

(4) Jede in Rechtskraft erwachsene Disziplinar­
strafe ist in eine vom Vorstand zu führende Vor~ 
merkung einzutragen. Eine vom Präsidenten der 
Ärztekammer beglaubigte Abschrift der V or­
merkung jeder in Rechtskraft erwachsenen 
Disziplinarstrafe ist der Bundesärztekammer zur 
zentralen Vormerkung zu übermitteln. Diszi­
plinarstrafen nach Abs. (1), lit. c und d, sind der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie 
dem Amt der zuständigen Landesregierung mit­
zuteilen. Im Disziplinarerkenntnis kann aqf Ver­
öffentlichung der Strafe in den Mitteilungen der 
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zuständigen Ärztekammer oder auch aller, Ärzte­
kammern erkannt werden. 

'(5) Ober Ansuchen des Bestraften kann der 

auch Militärärzte des Dienststandes, 
Anwendung dieses Bundesgesetzes 
ärzten gleichzuhalten. 

11 

sind für die 
den Amts-

Disziplinarrat die Tilgung einer Disziplinarstrafe (2) Amtsärzte können freiwillig jener Ärzte­
verfügen, wenn die Verhängung der Strafe min- kammer als außerordentliche Angehörige, bei­
destens fünf Jahre zurückliegt und der Bestrafte treten, in deren Kammerbereich ihr ordentlicher 
innerhalb dieser Zeit keines neuerlichen Dis- Wohnsitz gelegen ist. 
ziplinarvergehens schuldig erkannt worden ist. (3) Obt ein Amtsarzt, neben seinem amts­
Im Falle einer abweislichenEntscheidung des Dis- ärztlic.~en Berufe in der öffep.tlichen Gesundheits­
ziplinarutes ka~n. ,d~r Betroffene binnen .. zwei verwaltung auch den ärztlichen Beruf aus, so 
Wochen den DIszlp~marse~at der Bundesarzte- unterliegt er hinsichtlich dieser nebenoeruflichen 
kammer anrufen .. DIe ~.est1mmungen des § 44" ärztlichen TätiO'keit, jedoch nur für diese den 
Abs. (2) gelten smngemaß B . db .• B d ' . esummungen leses un esgesetzes. 

§ 47. (1) Die Kosten des Disziplinarverfahrens 
sind im Falle des Schuldspruches vom Bestraften, 
im Falle des Freispruches von der Ärztekammer 
zu tragen, deren Disziplinaranwalt die Anzeige 
eines Disziplinarvergehens erstattet hat. 

(2) Die verhängten Geldstrafen sowie die 
Kosten des Disziplinarverfahrens werden nach 
den Bestimmungen des Verwaltungs vollstreckungs­
gesetzes eingebracht. 

o r d nun g ~ s t r a f e n. 

§ 48.(1) Der Vorstand kann gegen Kammer­
angehörige wegen Vernachlässigung der ihnen 
gegenül?er der Kammer obliegenden Pflichten, 
insbesOIi'dere Unterlassung der Meldung· [§ 24, 
Abs. (1)], wegen Nichterscheinens trotz Vor­
ladung oder wegen Störung der Ordnung in der 
Kammer Ordnungsstrafen bis zu ,600 Schilling 
verhängen. 

(2) Die gleiche Befugnis steht dem Vorsitzenden 
des Disziplinarrates und des Disziplinarsenates zu. 

(3) Vor der Verhängung der Ordnungsstrafe 
ist dem Betroffenen, außer im Falle der Störung 
der Ordnung in der Kammer, Gelegenheit zu 
geben, sich mündlich oder schriftlich zu recht­
fertigen. 

(4) Gegen die Verhängung einer Ordnungs­
strafe kann der Betroffene binnen zwei Wochen 
den Disziplinarsenat anrufen. Die entsprechende 
Eingabe ist bei der Stelle, die die Ordnungsstrafe 
verhängt hat, einzubringen und hat aufschiebende 
Wirkung. Gegen die Entscheidung des Disziplinar­
senates ist ein Rechtsmittel unzulässig. 

(5) Die Ordnungsstrafen können nach den 
Bestimmungen des Verwaltungsvollstreckungs­
gesetzes eingebracht werden. 

Amt s ä r z t e. 

§ 49. (1) Amtsärzte im Sinne dieses Bundes­
gesetzes sind die im Dienste der öffentlichen 
Gesundheitsverwaltung hauptberuflich taugen 
Ärzte. Sie unterliegen nicht den Bestimmungen 
die,ses Bun,des,gesetz.es, soferne nicht die folgenden 
Vorschriften Anwendung finden. Polizeiärzte, 
und im Falle der ErriChtung des Bundesheeres, 

'(4) Ist ein Amtsarzt Angehöriger einer Ärzte­
kammer, kann er nur insoweit verhalten werden, 
Anordnungen oder Weisungen der Kammer oder 
des Kammervorstandes Folge zu leisten, als diese 
Anordnungen oder Weisungen nicht im Wider­
spruch mit seinen Pflichten als Amtsarzt und den 
ihm von seiner vorgesetzten Dienstbehörde 
erteilten Weisungen und Anordnungen stehen. 

(5) Die Dienstbehörde ist verpflichtet; die 
Namen sämtlicher in ihrem Bereiche tätigen Amts­
ärzte sowie auch jede nicht nur vorübergehend,e 
Veränderung des Dienstortes von Amtsärzten der 
zuständigen Krztekammer mitzuteilen. 

(6) Der Kammervorstand (Disziplinaranwalt) 
hat jedoch in allen jenen Fällen, in denen sonst 
nach diesem Bundesgesetze die Anzeige an den 
Disziplinarratzu erstatten ist, die Anzeige unter 
genauer Darlegung des Sachverhaltes an die 
Dienstaufsichtsbehörde zu erstatten. 

B. Bundesärztekammer. 

Wir k u n g s k r eis. 

§50. (1) Irr den Wirkungskreis der Bundes­
ärztekammer fallen alle, die Ärztekammern 
zweier oder mehrerer Bundesländer berührenden 
Berufs- und Standesangelegenheiten. 

o(2) Zu den von der Bundesärztekammer zu 
behandelnden Angelegenheiten gehören insbe­
sondere: 

a) Die Vertretung der österreichischen Ärzte­
schaft gegenüber ausländischen- ärztlichen 
Berufsorganisationen hinsichtlich der Be­
ratung von Berufsfragen; 

b); Stellungnahme und Erstattung von Gut­
achten im Sinne der Bestimmungen des 
§ 23, Abs. (2) und (3); 

c) den Behörden nach Anhörung der Ärzte­
kammern in den Bundesländern Berichte, 
Gutachten und Vorschläge, betreffend das 

.. Gesundheitswesen, die Ausbildung u~d 
fachliche Weiterbildung der Ärzte sowie 
alle sonstigen Angelegenheiten zu erstatten, 
die die Interessen der österreichischen 
Ärzteschaft berühren; 
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d) an den Einrichtungen' der medizinischen 
Fakultäten zur Fortbildung der Ärzte mit­
zuarbeiten; 

e) an der Erstellung amtlicher Gesundheits­
statistiken für das gesamte Bundesgebiet 
mitzuwirken; , 

. f) über Aufforderung im Interesse der gesam-' 
ten österreichischen Ärzteschaft Vertreter 
in andere Körperschaften und Stellen zu 
entsenden oder für solche Körperschaften 
und Stellen Besetzungsvorschläge zu er­
'suatte11l, soferne dies in besonderen ges·etz­
lichen Vorschriften vorgesehen ist; 

g) alle österreichischen Ärzte und deren 
Hinterbliebenen betreffende wirtschaftliche 
Einrichtungen, Wohlfahrts- und Unter­
stützungseinrichtungen zu errichten, zu 
betreiben und zu fördern; 

h) Verträge zur Regelung der Beziehungen der 
Ärzte zu den Trägern der Sozialver­
sicherung (Verbände) abzuschließen [§ 62, 
Abs. {3)], soferne hi.edurch di.e Ärzte 
zweier oder mehrerer Ärztekammern 
berührt werden; 

i) Stellung vo~ Anträgen und Anregungen an 
die Bundesregierung in allen, die gesamte 
österreichische Ärzteschaft berührenden 
Fragen; 

j) die Behandlung, von Angelegenheiten, die 
eine Ärztekammer der Bundesärztekammer 
Zur, Entscheidung vorlegt; , 

k) Erstattung eines Jahresschlußberimtes zu 
den Jahresberichten der einzelnen Ärzte­
kammern an das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung. 

(3) Die Bundesärztekammer hat ein Verzeichnis 
aller in den Listen der Ärztekammern in den 
Bundesländern eingetragene~ ordentlichen und 
außerordentlichen Kammerangehörigen zu führen. 
Es obliegt ihr ferner, auf Grund 'der von den 
Ärztekammern übermittelten beglaubigten Abc 
schriften über die Vormerkungen jeder in Rechts­
kraft erwachsenen Disziplinarstrafe ein eigenes 
Disziplinarregister zu führen. 

11: i t g I i e cl erd erB und e s ä r z t e­
kam m e r. 

§ 51. Mitglieder der Bundesärztekammer sind 
,die Ärztekammern in den Bundesländern. 

o r g a n e der B und e s ä r z t e kam m e r. 

§ 52. Die Organe der Bundesärztekammer 
sind: 

1i. Die Vollversammlung, 
2~ der Vorstand, 
3. der Präsident. 

Die, Voll ver sam m I u n g; 

§ 53. (1) Die Vollversammlung besteht aus den 
Präsidenten und den Vizepräsidenten aller Ärzte­
kammern in den Bundesländern. 

'(2) Die Vollversammlung wird erstmalig über, 
Vorschlag der nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewählten Präsidenten sämtlimer 
Ärztekammern vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung, sonst ;vom Präsidenten der 
Bundesärztekammer einberufen . 

(3) Bei Abstimmungen in der Vollversammlung 
der Bundesärztekammer stehen den Vertretungen 
der einzelnen Ärztekammern jedenfalls zwei 
Stimmen zu. Das Stimmgewicht ,der einzelnen 
Vertretungen erhöht sich unter folgenden Voraus­
setzungen: 

auf drei Stimmen bei einer Zahl von Kammer­
angehörigenvon 600 bis 1099, 

auf vier Stimmen bei einer Zahl von Kammer­
angehörigen von 111100 bis 1599, 

auf fünf Stimmen bei einer Zahl von Kammer­
angehörigen von 1.600 bis 2099, 

auf sechs Stimmen bei einer Zahl von Kammer­
angehö~igen von 2100 bis 2599 usw. 

(4) Für die Abstimmung sind hiebei jerie Zahlen 
von Kammerangehörigen der einzelrien Ärzte­
kammern zugrunde zu legen, die aus den bei der 
Bundesärztekammer zu führenden Ärztelisten 
[\§ 50, Abs. (3)] am Tage der Besmlußfassung 
ersichtlich sind. 

(5) Die Vollversammlung ist beschlußfähig, 
wenn mindestens die Präsidenten und, Vizeprä­
sidenten von sechs Ärztekammern anwesend sind. 

(6) Für die Beschlüsse der Vollversammlung ist 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

(7) Die Vollversammlung tritt mindestens ein­
mal im Frühjahr und im Herbst, eines jeden 
Kalenderjahres am Sitze einer Ärztekammer 
zusammen. Sie hat vor Beendigung ihrer Tagung 
jeweils durch Beschluß den Ort ihres nächsten 
Zusammentrittes zu bestimmen. ' 

(8) Den Vorsitz in der Vollversammlung führt 
der Präsident der Bundesärztekammer. 

(9) Der Vollversammlung obliegen die im § 50, 
,Abs. (1) und (2), angeführten Angelegenheiten 
sowie die Beschlußfassung: 

a) über die Festsetzung der Satzung, einer 
Geschäftsordnung, einer Dienstordnung und 
einer Umlagenordnung sowie deren Abän­
derungen; 

b) über Anträge auf Änderung der das Wahl­
verfahren für die Ärztekammern regeln­
den Durchführungsverordnung ; 

c) über die Genehmigung des Jahresvor­
anschlages und des Rechnungsabsmlusses 
der Bundesärztekammer. 

(10) Eine außerordentliche Tagung der Voll­
versammlung ist einzuberufen, wenn diese von 
wenigstens zwei Ärztekammern unter Bekannt­
gabe der Beratungsgegenstände und des Zeit­
punkte~ der Tagung verlangt wird. Ein der-
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artiges Verlangen ist von den Präsidenten der ministers für soziale Verwaltung ei~ Gelöbnis auf 
antragstellenden Ärztekammern unter Gegen- idie Einhaltung der Geschäfte und die getreue 
zeichnung der Vizepräsidenten schriftlich beim Erfüllung seiner Obliegenheiten abzulege~. 
Präsidenten der Bundesärztekammer zu stellen. § .56.' Bei der Bundesärztekammer können 

(11) Die Bundesärztekammer kann zur Leitung' "6undesfachgruppen für die einzelnen' Fach­
ihrer Bürogeschäfte einen eigenen Sekretär gruppen (Fachärzte, praktische Ärzte und 
bestellen. Die Kosten, die aus der Geschäfts- Spitalsärzte) errichtet werden. 
führung der Bundesärztekammer erwachsen, sind 
von allen Ärztekammern im Verhältnis der 
Anzahl der bei ihnen gemeldeten Kammer­
angehörigen zu tragen. 

Der Vor s t a: n d. 

§ 54. (1) Der Vorstand besteht aus dem Prä­
sidenten und drei weiteren Mitgliedern. Diese 
werden von der Vollversammlung aus ihrer 
Mitte nach den Grundsätzen des Verhältniswahl­
rechtes auf die Dauer von vier Jahren gewählt. 
Dem Vorstand müssen Vertreter von mindestens 
vier Ärztekammern angehören. 

(2) In den Wirkungskreis des Vorstandes fallen 
alle Angelegenheiten, die durch dieses Bundes­
gesetz oder durch die Satzung keinem anderen 
Organ ausdrücklich zugewiesen sind, ferner die 
Erstattung von Vorschlägen an das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung zur Bestel­
lung des Vorsitzenden des Disziplinarsenates und 
zweier Beamter des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung als Beisitzer des Diziplinar­
senates sowie Bestellung zweier weiterer Bei­
sitzer aus dem Kreise' der Kammermitglieder der 
Ärztekammern [§ 44, Abs. (3)]. 

(3) Die Besorgung der laufenden Geschäfte der 
Bundesärztekammer kann einer am Sitze der 
Bundesregierung befindlichen Ärztekammer über­
tragen werden. 

(4) Wird von einer solchen übertragung 
Abstand genommen, so sind die Geschäfte von 
einem Mitglied. des Vorstandes zu führen, das in 
Wien wphnhaft ist. Dieses Mitglied gilt als 
Zustellungsbevollmächtigter im. Sinne der \ Be­
stimmungen des Allgemeinen Verwaltungsver­
fahrensgesetzes. 

'(5) Der Präsident hat Namen und Anschrift der 
Mitglieder des Vorstandes binnen acht Tagen 
nach erfolgter Wahl dem Bundesministerium für 
soziale VerwaItung bekanntzugeben. 

Der Prä s i den t. 

§ 55. '(1) Der Präsident vertritt die Bundes­
ärztekammer nach außen. Ihm obliegt die Durch­
führung der Beschlüsse der Vollversammlung und 
des Vorstandes. . 

(2) Der Präsident wird von der Vollver­
sammlung für die Dauer eines Jahres mit ein­
facher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gewählt. 

(3) Der Präsident der Bundesärztekammer hat 
vor seinem Amtsantritt in die Hand des Bundes-

Aufsicht. 

§ 57. (1) Die Ärztekammern unterstehen der 
Aufsicht der Landesregierungen, die Bundesärzte- . 
kammer untersteht der Aufsicht des Bundes­
ministeriu~s für soziale Verwaltung. 

(2) Die Geschäftsordnung [§ 33, Abs. (1), 
lit. f], die Dienstordnung [,§ 36, Abs. (2)], der 
Jahresvoranschlag, der Rechnungsabschluß, die 
Umlagen- und die Beitragsordriung (§ 39), die 
Bestellung der weiteren Mitglieder des Dis­
ziplinarrates [§ 42, Abs. (2)] und des Dis­
ziplinaranwaltes (§ 4'3) unterliegen der Geneh­
migung' der Landesregierung. 

(3) Die Satzung, . die Geschäftsordnung, die 
Dienstordnung und die Umlagenordnung der 
Bundesärztekammer [I§ 53, Abs.· (9), lit. a] und 
die Bestellung der weiteren Beisitzer des Dis- , 
ziplinarsenates [§ 44, Abs. (3)] bedürfen der 
Genehmigung des Bundesministeriums für 'soziale 
Verwaltung. 

{4) Die Landesregierungen können Beschlüsse 
der Organe der Ärztekammern, die gegen 
bestehende Vorschriften verstoßen, aufheben. 
Dasselbe gilt für das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung hinsichtlich der von der 
Bundesärztekammer gefaßten Beschlüsse. 

(5) Die Organe der Ärztekammer können durch 
Verfügung der Landesregierung abberufen 
werden, wenn sie ihre Befugnisse überschreiten, 
ihre Aufgaben vernachlässigen oder wenn sie 
beschlußunfähig werden. In diesem Falle hat die 
Landesregierung einen Regierungskommissär zu 
ernennen, dem ein zweigliedriger Beirat aus dem 
Kreise der Kammerangehörigen zur Seite zu 
stellen ist. Dieser hat umgehend Neuwahlen 
durchzuführen. 

III. HAUPTSTüCK. 

Strafbestimmungen. 

Kur p f u s ehe r e i. 

§ 58. Der § 343 des österreichischen Straf­
sesetzes 194'5, A.5lg. Nr. 2, und seine überschrift 
l,aben zu lauten: 

"Kurpfuscherei. Strafe. 

§ 343. Wer gewerbsmäßig oder berufsmäßig 
als Arzt oder Hebamme tätig ist, ohne im Inland 
die vorgeschriebene oder im' Auslande eine gleich­
wertige Ausbildung erhalten .zuhaben, macht 
sich einer übertretung schuldig und wird mit 
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Arrest oder strengem Arrest von emem bis zu 
sechs Monaten bestraft. Ist aus seinem Ver­
schulden der Tod eines Menschen eingetreten, so 
ist er wegen Vergehens nach § 335 StG. zu 
bestrafen. 

Ist der Schuldige Ausländer, so ist überdies auf 
Abschaffung aus dem Bundesgebiete zu erkennen." 

B e ruf sau s Ü. b u n g 0 h n e B e r e ch­
ti g u' n g. 

§ 59, (1) Wer eine ärztliche Tätigkeit ausübt 
ohne hiezu nach diesem Bundesgesetze berechtigt 
zu sein, macht 'sich, soferne ,die Tat nicht ,als :KJur­
pfuscherei gerichtlich strafbar ist (§ 343 StG.), 
einer Verwaltungsübertretung schuldig und wird 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld bis 
zu 6000 Schilling oder mit Arrest bis zu drei 
Monaten bestraft. Im Wiederholungsfalle oder 
bei erschwerenden Umständen ist auf Arrest zu 
erkennen. " 

(2) Nach Abs. (1) wird nicht bestraft" wer die 
Tat unter Umständen begangen hat, unter denen 
ärztliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen war. 

U n r ich t i g e s Z e u g n i s. 

§ 60. Ein Arzt, der bei der Ausübung seines 
Berufes vorsätzlich ein unrichtiges Zeugnis aus­
stellt ('§ 13), macht sich, wenn die Handlung nicht 
gerichtlich strafbar ist, einer Verwaltungsüber­
tretung schuldig und wird von der Bezirksver­
waltungsbehörde mit Geld bis zu 6000 Schilling 
oder mit Arrest bis zu drei Monaten bestraft. 

A 11 gern ein e S t r a f b e s tim m u n gen. 

§ 6L Im übrigen werden übertretungen der 
Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder der auf 
Grund desselben erlassenen Verordnungen, V{enn 
die Handlung nicht gerichtlich strafbar ist, von 
der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungs­
übertretung mit Geld bis zu 6000 Schilling 
bestraft. 

IV. HAUPTSTüCK. 

Schluß- und Übergansbestimmungen. 

§ 62. (1) Die bei Geltungsbeginn dieses Bundes­
gesetzes zur Ausübung des ärztlichen Berufes 
berechtigten Arzte haben sich binnen sechs 
W odlen nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
bei der nach ihrem Berufssitz zuständigen Arzte­
kammer behufs Eintragung in die Arzteliste per­
sönlich oder schriftlich zu melden; kommen sie 
dieser Verpflichtung nicht nach, so gilt ihre Be­
rechtigung mit dem Ablauf der bezeichneten Frist 
als ,erloschen. Der Landeshauptmann (Bürger­
meister der Stadt Wien) hat das Erlöschender 
Berechtigung mittels Bescheid festzusteHen. 

0(2) Die nach älteren Vorschriften erworbene 
Berechtigung der Doktoren der Medizin, der:. 
Magister oder Patrone der Chirurgie, der Wund­
oder Geburtsärzte zur Ausübung des ärztlichen 

Berufes nach Maßgabe des Ausmaßes dieser 
Berechtigung, ferner die dieser Berechtigung ent­
sprechende Titelführung wird durch dieses 
Bundesgesetz nicht berührt. Die Vorschriften des 
Abs. (1) finden jedodl Anwendung. 

(3) Durch die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes werden gesetzliche Sonderregelungen, ins­
besondere für den Bereich der Sozialversicherung 
nicht berührt. Dies gilt auch für die im Rahmen 
solcher sonderrechtlichen Vorschriften abge­
schlossenen Verträge .. 

§ 63. (1) Mit Geltungsbeginn dieses Bundes­
gesetzes treten außer Kraft: 

a) Die Verordnung zur Einführung der Reichs­
ärzteordnung in der Ostmark '. vom 
24. Juni 1939, Deutsches R. G. BI. I 
S. 104,8 (G. BI. f. d. L. ö. Nr. 849/1939); 

b) die Reichsärzteordnung vom 13. Dezember 
1,935, Deutsches R. G. BI. I S. 1433; 

c) die Erste Verordnung zur Durchführung 
und Ergänzung, der Reichsärzteordnung 
vom 31. März 193.6, Deutsches R. G. BI. I 
S. 33,8; 

d) die Zweite Verordnung zur Durchführung 
und Ergänzung der Reichsärzteordnung 
vom 8. Mai 1937, DeutsCt1.es R. G. BI. I 
S. 585; 

e) die Dritte Verordnung zur Durchführung 
und Ergänzung der Reichsärzteordnung 
vom 117. Jänner 19308, Deutsches R. G. BI. I 
S.36; 

f) die Vierte Verordnung zur Durchführung 
und Ergänzung der Reichsärzteordnung 
vom 31. Mai 1939, Deutsches R. G. BI. I 
S. 978; 

g) sämtliche zur Reichsärzteordnung und zu 
den darauf gegründeten Verordnungen ab­
ändernde und ergänzende Erlässe des 
Reichsministers des Innern; 

h) die Verordnung über die Ausdehnung der 
kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands 
und der kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Deutschlands' auf das Land österreich vom 
8. September 19318, Deutsches R. G. BI. I 
S. 1.165 (G. BI. f. d. L. ö. Nr. 415/1938); 

i) die Verordnung über die kassenärztliche 
Vereinigung Deutsdl1ands vom 2. August 
1933, DeutschesR. G. BI. I S. 567; . 

j) die Verordnung über die kassenzahnärzt­
liche Vereinigung Deutschlands vom 
27. Juli 1933, Deutsches R. G. BI. I S. 54; 

k) die Verordnung zur Sicherstellung der ärzt­
lichen Versorgung der Zi viI bevölkerung 
vom 27. Mai 194<2, Deutsches R. G. BI. I 
S. 358; 

I) die Durchführungsverordnungzur Verord­
nung über die Sidlerstellung der ärztlichen 
Versorgung der Zi vilbevölkerung vom 
22. Juni 1942, Deutsches R. G. BI. I S. 406; 
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m) die Verordnung zur Sicherstellung der zahn­
heilkundlichen Versorgung der Bevölkerung 
vom 5. September 1942, Deutsches 

. R. G. BI. I S. 547. 
(2) Bis zur Erlassung der in den § 4, Abs. (4), 

§ 33, Abs. (3), lit. f, g und h, § 36, Abs. (2), 
§ 39, Abs. (3), vorgesehenen Regelungen sind die 
auf Grund der Bestimmungen der Reichsärzte­
ordnung vom 13. Dezember 1935, Deutsches 
R. G. BI. I S. M33, erlassenen Satzungen, Ge­
schäfts-, Berufs- und Beitragsordnungen sinn­
gemäß anzuwenden. 

(3) Zur Vorbereitung der Wahlen (§ 30) be­
stellen die Landesregierungen die in ihrem Be­
reid1e derzeit bestehenden vorläufigen ärztlichen 
Standesvertretungen. 

(4) Mit dem Amtsantritt der Organe der öster­
reichischen Ärztekammern werden die in der Zeit 
der deutschen Besetzung in tisterreich eingerich­
teten Verwaltungsstellen der Reichsärztekammer 
sowie die Dienststellen der kassenärztlichen Ver­
e111lgung Deutschlands (KVD) und der 
kassenzahnärztlichen Vereinigung Deutschlands 
(KZVD) aufgelöst. Hinsichtlich der nach §§ 69 ff 
des Sozial versicherungs-über leitungsgesetzes, 
B. G. BI. Nr. 141211947,' abgeschlossenen und noch 
abzuschließenden Verträge gelten die bisher im 
Bereiche der Bundesländer bestehenden vorläufi­
gen Standesvertretungen der Ärzte als ·öffentlich­
rechtliche Interessenvertretungen im Sinne der 
§§ 70 und 75 des Sozialversicherungs-überlei­
tungsgesetzes bis zum Amtsantritt der Organe 
der· österreichischen Ärztekammer. Mit diesem 
Zeitpunkte treten die österreichischen Ärztekam­
mern in die Rechte und Pflichten aus diesen Ver­
trägen entsprechend ihrem örtlichen Wirkungs­
kreis ein. 

§ 64. (1) Das im Inlande befindliche Vermögen 
(sämtliche Rechte und Verbindlichkeiten) der 
früher bestandenen Standesvertretungen ein­
schließlich solcher, die sich aus der Auseinander­
setzung mit der Reichsärztekammer, der kassen­
ärztlic..h.en Vereinigung Deutschlands und der 
.kassenzahnärztlichen Vereinigung Deutschlands 
ergeben, gehen mit Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes auf die neu errid1teten österreich ischen 
Ärztekammern über. 

(2) Soweit der gesamte inländische örtliche und 
sachliche Wirkungskreis der früher bestandenen 
ärztlichen Standesvertretungen oder deren Dienst­
oder Verwaltungsstellen auf eine einzige neu er­
richtete Ärztekammer übertragen wird, geht das 
im Inland befindliche Vermögen auf diese über. 
Andernfalls haben die Krztekammern, auf die 
der 'W'irkungsbereich der aufgelösten ärztlichen 
Standesvertretung oder deren Dienst- oder 
Verwaltungsstelle aufgeteilt wird, übereinkom­
men über die Auf teilung des im Inlande befind­
lichen Vermögens zu treffen. Die übereinkommen 
bedürfen der Genehmigung des Bundesministe­
riums für soziale Verwaltun~. Dieses. entscheidet, 
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wenn ein übereinkommen nicht zustande kommt, 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Justiz und dem Bundesministerium für Ver­
mögenssicherung und Wirtschaftsplanung sowie 
nach Anhörung der zuständigen 'Landesregierung 
über Antrag einer der beteiligten Ärztekammern. 

(3) Die Geschäfte der aufgelösten ärztlichen 
Standesvertretung, Dienst- oder Verwaltungs­
stelle wickelt, wenn das Vermögen auf nur eine 
Arztekammer übertragen wird, diese, wenn das 
Vermögen auf zwei oder mehrere Ärztekammern 
aufgeteilt werden soll, die Ärztekammer ab, die 
einvernehmlich von allen beteiligten Ärztekam­
mern hiezu bestimmt wird. Kommt ein Einver­
nehmen nicht zustande, bestimmt das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung die ab-
wickelnde Ärztekammer. . 

(4) Die Berichtigung des Gr~ndbuches hat auf 
Antrag einer Ärztekammer unter Vorlage eines 
vom Bundesministeri~m für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
Justiz und' für Vermögenssicherung und Wirt­
schaftsplanung auszustellenden Zeugnisses zu er­
folgen, in dem bestätigt wird, daß das bücher­
liche Recht im Sinne dieses Bundesgesetzes auf 
die Ärztekammer übergegangen ist. Anträge auf 
Ausstellung solcher Zeugnisse sind vo~ den Ärzte­
kammern im Wege ihrer Aufsichtsbehörde beim 
Bundesministerium für soziale Verwaltung ein­
zubringen. Hinsichtlich der nach §§ 69 ff . des 
Sozialversicherungs-überleitungsgesetzes, B. G. BI. 
Nr. M2/47, abgeschlossenen und noch abzuschlie­
ßenden Verträge gelten die bisherigen, im Be­
reiche der Bundesländer bestehenden, vorläufigen 
Standesvertretungen der Ärzte als öffentlich-recht­
liche Interessenvertretungen im Sinne der §.§ 70 
und 75 des Sozialversicherungs-überleitungsgeset­
zes bis zum Antritt der Organe der österreichi­
schen Ärztekammern nach Maßgabe der Bestim­
mungen dieses Bundesgesetzes. Mit diesem Zeit­
punkte treten die österreichischen Ärztekammern 
in die Rechte und Pflichten aus diesen Verträgen 
entsprechend ihrem örtlid1en Wirkungskreis ein. 

(5) Der in den Abs. (1) bis (4) vorgesehene 
Übergang von Vermögenswerten unterliegt nicht 
den öffentlichen Abgaben des Bundes. Der Schrift­
wechsel der Ärztekammern und der BUlldesärzte­
kammer mit den öffentlichen Behörden und 
Ämtern und die nach Abs. (4) auszustellenden 
Zeugnisse über den übergang bücherlicher Rechte 
sind von den Stempel- und Rechtsgebühren 
befreit. 

§ 65. (1) Mit der Vollziehung des I. Haupt­
stückes dieses Bundesgesetzes sind das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung im Einver­
nehmen mit den Bundesministerien für Inneres 
lInd für Unterricht, in-Angelegenheiten des Zivil­
rechtswesens und des gerichtlichen Straf).'echts­
,';resens aber das Bundesministerium für Justiz 
[§ 18, Abs. (2) und \§ 19, Abs. (3)] im Einver-

784 der Beilagen V. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 15 von 20

www.parlament.gv.at



16 

nehmen mit den Bundesministerien für soziale 
Verwaltung und für Inneres betraut. Mit der 
Vollziehung des 11. Hauptstückes sind in Ange­
legenheiten der Bundesärztekammer das Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung im Ein ver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Inneres, 
in Rücksicht auf % 58 und 64, Abs. (2) und (4), 
dieses Bundesgesetzes das Bundesministerium für 
Justiz im Einvernehmen mit den Bundesmini­
sterien für soziale Verwaltung und für Ver-

mögenssicherung und Wirtschaftsplanung und in 
allen übrigen Angelegenheiten die Landesregie-
rungen betraut. . 

'(2) Die Durchführungsverordnungen erläßt das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung hin­
sichtlich des § 4, Abs. (4), dieseS Bundesgesetzes 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Unterricht, in Rücksicht auf § 30 dieses Bundes­
gesetzes im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Inneres. 

Erläuternde Bemerkungen. 
Nach der deutschen Besetzung ist durch 

die Verordnung zur Einführung der Reichs-' 
arzteordnung in der Ostmark vom 24. Sep­
tember 1938, Deutsches R. G. BI. I S. 1048, 
in österreich mit Wirkung vom 1. Juli 1939 
an Stelle des österreichischen Ärzte­
kammergesetzes vom 22. Dezember 1891, 
R. G. BI. Nr. 6/1892, und der österreichi­
schen Ärzteordnung, B. G. BI. Nr. 430/'1937, 
die deutsche Reichsärzteordnung mit allen 
hiezu ergangenen Aus- und Durchführungs­
verordnungen sowie einer Unzahl von Mini­
sterialerlässen in Kraft gesetzt worden. 
Hiedurch sind nicht allein die bis zu diesem 
Zeitpunkte bestandenen österreichischen 
Ärztekammern der Auflösung verfallen, son­
dern ist auch die Berufsausübtlng der Ärzte 
in österreich auf Grundlagen gesetzt wor­
den, die mit der österreichischen Auffassung 
keineswegs in Einklang standen. Wenn in 
österreich vor dem März 1938 die Ärzte 
sich auf Grund der wohl schon etwas ver­
alteten Vorschriften des Ärztekammer­
gesetzes aus dem Jahre 1891 immer noch 
nach demokratischen Grundsätzen die 
Leitungen der in den einzelnen Bundes­
ländern bestehenden Ärztekammern selbst 
wählen konnten und ihnen somit eine un­
mittelbare Einflußnahme auf ihre eigenen 
Standesvertretungen gewahrt geblieben ist, 
war dies nach Einführung der Reichsärzte­
ordnung, die für ,die Standesvertretung der 
Ärzte eine, auf reinem Führerprinzip auf­
gebaute Reichsärztekammer mit dem Sitz 
in München und Dienst- und Verwaltungs­
stellen derselben in den einzelnen Reichs­
gauen vorgesehen hat, schon nicht menr 
möglich. Der Führer und Reichskanzler 
hatte auf Grund der Bestimmungen der 
Reichsärzteordnung den Reichsärzteführer 
und dieser wieder die Funktionäre der 
Reichsärztekammer und der sonstigen 
Dienst- und Verwaltungs stellen nach den 
Grundsä tzen des nationalsozialistischen 
Führerprinzips zu ernennen. Auch hinsicht­
lich der ärztlichen Berufsausübung war nicht 
mehr die Freizügigkeit gegeben, wie in der 
Zeit vor der Einführung ,der Reichsärzte­
or,dnung und der hiezu erlassenen Bestal-. 
lungsordnung, da zur Ausübung des Be-

rufes nach diesen Bestimmungen nur die­
jenigen Ärzte befugt waren, die vom 
Reichsminister des Inneren eine Genehmi­
gung in Form einer Bestallung erhalten 
hatten. Daß für diese Bestallung oft weni­
ger die entsprechende fachliche Ausbildung 
als vielmehr die politische VerHißlichkeit 
im Sinne des herrschenden Regimes maß­
gebend war, ist in vielen Fällen nachge­
wiesen worden. Wenn wohl mit Kund­
machung der provisorischen Staatsregie­
rung vom 20. Juni 1945, St. G. BI. 
Nr. 75, die Bestallungsordnung für Ärzte 
mit Wirkung vom 28. Mai 1945 aufgehoben 
und . die österreichische medizinische 
Rigorosenordnung vom 14. April 1903, 
R. G. BI. Nr. 102, in der letztgültigen 
Fassung wieder in Kraft gesetzt worden ist, 
so blieben doch alle übrigen reichsrecht­
lichen Bestimmungen, die die Ausübung 
des ärztlichen Berufes und die Standes­
vertretung der Ärzte im nationalsozialisti­
schen Sinne beeinflußt haben, bestehen. Es 
,ist daher vordringlichste Aufgabe, an Stelle 
dieser reichsrechtlichen Vorschriften eine 
eigene, vom österreichischen, Geiste getra­
gene und nach demokratischen Grundsätzen 
ausgerichtete Neuregelung zu setzen. 

Dies bezweckt nun der vorliegende Gesetz­
ent'Yurf, der viele der Bestimmungen, wie 
sie in der österreichischen Ärzteordnung 
1937 enthalten waren, wieder aufnimmt 
und diese entsprechend den neuzeitlichen 
Verhältnissen ergänzt. Für die Standes­
vertretung der Ärzte ist eine v,ollkommen 
neue Regelung vorgesehen, die zeitgemäß 
und sowohl vom fachlichen wie auch vom 
öffentlichen Standpunkte aus angemessen 
'erscheint und insbesondere auch die Errich­
tung einer Bundesärztekammer neben den 
Ärztekammern in den einzelnen Bundes­
ländern vorsieht. 

Der Entwurf gliedert sich in vier Haupt­
stücke : 

Das 1. Hauptstück umfaßt die § § 1 bis 20 
und beinhaltet eine ärztliche Berufsordnung, 

das II. Hauptstück (§ § 20 bis 57) enthält 
die für die Errichtung und' Führung der 
ärztlichen Standesvertretungen notwendigen 
Vorschriften, . 
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das III. Hauptstück (§ § 58 bis 61) ent­
hält allgemeine und besondere Strafbestim­
mungen, 

das IV. Hauptstück (§ § 62 bis 65) umfaßt 
die Schluß- und übergangsbestimmungen. 

§ 1 umgrenzt den Anwendungsbereich 
des Gesetzes durch eine Legaldefinition des 
ärztlichen Berufes. Im Anschluß daran 
werden einige wichtige Tätigkeiten, die nur 
vom Arzt ausgeführt werden dürfen, be­
sonders hervorgehoben. Dabei handelt es 
sich jedoch nicht um eine ersQhöpfende 
Aufzählung aller ärztlichen Tätigkeiten, 
sondern nur um eine demonstrative Hervor­
hebung. 

Die selbständige Ausübung des ärztlichen 
Berufes wird den Doktoren der Medizin, die 
den Erf,ordernissen der 'gegen ständlichen 
Vorlage genügen, ausdrücklich vorbehalten. 

§2 stellt die objektiven Voraussetzungen 
für die Berechtigung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufes fest. 

Als. weiteres Erfordernis für die selb­
ständige Berufsausübung ist schließlich die 
Eintragung in die Ärzteliste der zuständigen 
Ärztekammer festgelegt. Wenn alle erfor­
derlichen Nachweise ordnungsgemäß er­
bracht sind, kann die Ärztekammer dem 
Arzt die Eintragung in die Ärzteliste 'nicht 
verweigern. Die gleiche Voraussetzung war 
auch bereits schon in der Ärzteordnung 1937 
enthalten. 
, Zu § 3. Das Erfordernis der Berechtigung 

zur Ausübung des ärztlichen Berufes be­
steht demnach nicht fÜr die Lehrtätigkeit in 
medizinischen Fächern, soferne diese nicht 
mit der praktischen Anwendung der ~eil.­
kunde verbunden ist. Neben dieser selbst­
verständlichen Bestimmung ist auf die 
Vorschriften der Absätze 2 und 3 hinzu­
weisen, die hauptsächlich den wissenschaft­
lich erwünschten AustalJsch junger Ärzte 
an den Kliniken und an sonstigen bedeuten­
den Krankenanstalten ermöglichen soll. 
Absatz '4 entspricht den Bedürfnissen der 
Praxis schon im Hinblick auf die Gegen­
seitigkeit. 

Zu § 4. Durch diese Bestimmung wird die 
'Bezeichnung "Arzt" oder eine mit diesem 
Worte zusammengesetzte Bezeichnung der 
ärztlichen Berufstätigkeit den zu deren 
Ausübung im Inlande gesetzlich berech­
tigten Personen vorbehalten. über die Füh­
rung des Facharzttitels und des Titels 
"praktischer Arzt" wird die Verordnung 
nähere Vorschriften treffen; hiedurch erhält 
allgemein auch die Führung des Facharzt­
titels und des Titels "praktischer Arzt" die 
gesetzliche Grundlage und den gesetzlichen 

. ·Schutz. Die Führung des Zahnarzttitels 
bleibt bis auf weiteres so wie bisher ge­
regelt, doch werden in einer neuen .Fach­
ärzteor'dnung die Voraussetzungen für die 
Führung dieses Facharzttitels neu zu regeln 
sein. Außerdem wird bestimmt, unter 
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welchen Voraussetzungen ein Arzt auch 
andere Titel führen oder der Berufsbezeich­
nung Angaben über seine besondere Aus­
bildung oder Verwendung beifügen darf. 

Zu' § 5. Grundsätzlich ist jeder Arzt be­
fugt, seinen Beruf im gesamten Bundes­
gebiet auszuüben, jedoch nur von einem 
bestimmten Berufssitze aus, den er freI 
wählt. Wanderpraxis, das ist Berufsaus­
übung ohne bestimmten Berufssitz, wird 
ausdrücklich verboten. 

Die § § 6 bis 14 beinhalten die Berufs­
pflichten des Arztes und somit die Berufs­
ordnung im engeren Sinne. Wenn auch 
einige der angeführten Bestimmungen be­
reits . in anderen Vorschriften enthalten 
sind, so erschien es nötig, die wichtigsten 
ärztlichen Pflichten im neuen österreichi­
schen Ärztegesetz 'besonders hervorzuheben. 
Die Pflicht des Arztes, Menschen ohne 
Unterschied dei' Religion, der Rasse und 
der politischen Einstellung in gleicher 
Weise zu behandeln oder die Behandlung 
eines in Lebensgefahr befindlichen Men­
sehen auf jeden Fall übernehmeri zu 
müssen, ist wohl in dem VOn jedem Doktor 
der Medizin bei der Promotion zu leistenden 
hippokratischen Eide übernommen worden, 
doch erschien die Aufnahme der Bestim­
mungen der § § 6 bis 9 deshalb erforderlich, 
um sie unter die Strafsanktion des § 61 
stellen zu können. Im Zusammenhange mit 
diesen Vorschriften wird auch auf die 
Bestimmung des § 499 a StG. über,' die 
eigenmächtige Heilbehandlung verwiesen. 

Die Fassung des § 11 erg~nzt die Bestim­
mUllgen des § 498 StG. über das ärztliche 
Berufsgeheimnis durch Einbeziehung eines 
berechtigten Privatinteresses, daß das durch 
die Offenbarung des Geheimnisses bedrohte 
Interesse überwiegt. Die Ergänzung berück­
sichtigt wohl begründete Erfordernisse der 
Praxis~ Ob das Privatinteresse ein berech­
tigtes ist und ob es das durch die Offen­
barung bedrohte Interesse an der Geheim­
haltung überwiegt, muß im allgemeinen 
dem Verantwortungsbewußtsein des Arztes 
überlassen bleiben. Nur dann, wenn die 
behandelte Person zustimmt, hat der Arzt 
da's Recht, das Berufsgeheimnis unter 
gegebenen Umständen zu offenbaren. Dies 
gilt insbesondere in der Sozialversicherung, 
wenn sich eine gegen Krankheit versicherte 
Person auf Kosten der Krankenkasse 
ärztlich behandeln läßt. Durch die Mit­
teilung des Patienten an den Arzt, daß er 
auf Kosten der Krankenkassa behandelt 
werden will, ist der Arzt in die Lage ver- ' 
setzt, die Diagnose der Krankenkasse mit­
zuteilen [§ 11, Abs. (2)]. Eine weitere Er- ~ 
gänzung [§ 11, Abs. (3)] gibt dem Arzt das 
Recht, von der Bezi'rksv,erwaltungsbehörde 
eine Erklärung darüber, zu verlangen, ob die 
Offenbarung des Berufsgeheimnisses im 
öffentlichen Gesundheitsinteresse liegt oder 
nicht. Dies wird vor allein dann in Frage 
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kommen, wenn der Arzt im Zweifel ist, ob 
die Hausgenossen. durch eine mit einer 
ansteckendim Krankheit (Geschlechts­
krankheit, Tuberkulose usw.) behaftete 
Person gefährdet sind. und' eine Absonde­
rung erforderlich ist. 

Die äußere Bezeichnung der Ordinations-;­
stätte (§ 13) .wird behufs Erreichbarkeit 
ärztlicher Hilfe den Ärzten ,zur Pflicht 
gemacht; .. die Bezeichnung ist bei Er­
löschen der Berufsberechtigung, be­
ziehungsweise bei Abmeldung der Berufs­
ausübung zu !lntfernen. Das Gesetz be­
schränkt sich auf· diese Vorschriften, die 
dem öffentlichen Interesse Genüge leisten. 
Soweit Jedoch aus Rücksichten der Standes­
ehre oder des Standesimsehens Vorschriften 
über Art und Inhalt der äußeren Bezeich­
nung für erforderlich befunden werden, 
wird diese Regelung der zuständigen 
Ärztekammer überlassen. 

sämtliche Erfordernisse. des § 2 neuerlich 
nachzuweisen vermag, Eine Ausnahme 
bildet nur der Verzicht. Das Erlöschen ist 
von Amts wegen .wahrzunehmen. [Abs. (3)] 
und die Streichung aus der Ärzteliste von 
der Ärztekammer durchzuführen. Auf be­
schränkte Zeit kann einem Arzte die Berufs., 
ausübung durch gerichtliches Urteil wegen 
Verschuldens eines Arztes durch Unwissen­
heit nach §§ 356 und 357 StG., wegen leicht­
fertigen Eingriffes an einer Schwangeren 
nach § 357 a stG. und wegen Preisgabe des 
Berufsgeheimnisses nach § 498 StG. unter·­
sagt werden. Ferner besteht noch nach allen­
falls zu erlassenden Disziplinarvorschriften 
die Möglichkeit einem Arzte durch Diszipli­
narerkenntnis die Ausübung des Berufes auf 
beschränkte Zeit zu untersagen [§ 46, 
Abs. (1), lit. d]. Während dieser Zeit ruht 
die Berechtigung zur Berufsausübung. Sie 
lebt erst wieder auf, sobald die in der be­
treffenden Verfügung bestimmte Zeit abge­
laufen oder die Bedingung erfüllt ist, von 
der die Wiederaufnahme des Berufes ab­
hängig gemacht wird (§ 18). Im Zusam­
menhang mit der Bestimmung des § 18, 
Abs. (2), ist ausdrücklich hervorzuheben, 
daß unter Ärzte im öffentlichen Dienste 
alle bei öffentlich-rechtlichen Körper­
schaften, also auch bei Gebietskörper­
schaften (Bund, Länder, Gemeinden, Träger 
der Sozialversicherung) angestellten Ärzte 
zu verstehen sind. 

Unbestritten ist jeder ~rzt schon ver­
möge seines Berufes berechtigt, die zU!" 
unmittelbaren Anwendung in seiner Praxis 
nötigen Arzneimittel vorrätig zu halten. 
§ 14 des Gesetzes verpflichtet den Arzt 
nunmehr, die für die erste Hilfeleistung in 
dringenden Fällen notw~ndigen Arznei­
mittel vorrätig zu halten. Die Unterschiede 
der Praxis und der örtlichen Verhältnisse 
sind dabei zu berücksichtigen. Der Arzt hat 
diese Arzneimittel aus einer inländischen 
öffentlichen Apotheke zu beziehen. Die Auf:" 

, Eine besondere Vorsorge des Gesetzes 
nahme die,ser dem § 14 der Ärzteordnung machen vorgekommene Fälle erforderlich, 
1937 vollinhaltlich entsprechenden Bestim- in denen die Art der Berufsausübung eines 
mung ist deshalb notwendig, weil nach Arztes, namentlich bei plötzlich auf treten­
Aufhebung der österreichischen Ärzte- der Geisteskrankheit, das öffentliche Wohl 
ordnung durch die Reichsärzteordnung bedroht und ohne Verzug die Einstellung 
a.uch diese Bestimmung der Aufhebung ver- der Berufsausübung zum Schutze des 
fiel, trotzdem auch sch0n der § 33 des Lebens oder der Gesundheit· der Patienten 
Apothekengesetzes vorher durch die öster- erfordert. Wie wohl derartige Fälle sich nur 
reichische Ärzteordnung 'aufgehoben wor- äußerst selten ereignen, würde der Gesetz­
den war. Die hiedurch entstandene Lücke gebung eine schwere Versäumnis zur Last 
muß daher geschlossen w~rden. fallen, wenn sie ein behördliches Ein-

Die Verordnungsermäcp.tigung des § 15 schreiten bei so drohenden Gefahren nicht 
soll das Bundesminislerium für soziale ermöglichen würde. § 19 trifft die ent­
Verwaltung in die Lage i versetzen, Richt- sprechenden Bestimmungen, beugt aber zu­
linien für die Ärztehonorare im Verord- gleich' jeder über die äußerste Nolwendig­
nungswege zu erlassen.: Dies ist deshalb keit etwa hinausgehende Anwendung des 
notwendig, weil über die Vergütung ärzt- Untersagungs~ech~es. wirksam vor. Di~se 
licher Leistungen bisher :Keine verbindlichen I Unt~.rs~gung. 1st m Jedem Falle nur eme 
Vorschriften bestanden haben und daher I vorlauflge Maßnahme. Ausgenommen bei 
heute vielfach noch die Ansätze der soge- U.naufschi.eb~arkei~ ist vor der Untersagung 
nannten "PreuGO" (preußische Gebühren- die zust~ndlge Arztekammer zu . hören. 
ordnung für Ärzte) in Anwendung stehen. Ko.nnt~ sie vo~?er wegen Unaufschlebbar-

. . . . . kelt mcht gehort werden, so. hat sie das 
.. Die §§ 16. ~IS ,20 bemhalten VorschrIften Recht der Vorstellung. 
uber das Erloschen der ärztlichen Berufs­
berechtigung, den Verzicht auf die Berl1fs­
ausübung, die zeitliche beschränkte Unter­
sagung und di~ vorläufige Untersagung der 
Berufsausübung sowie i das hiefür not­
wendige Verfahren. Liegt eine der Voraus­
setzungen .des § 16 vor, so erlischt aas 
Recht zur . Berufsausübung gänzlich. Es 
~önnte praktisch nur dann wieder ausge­
ubt werden, wenn, die betreffende Person 

§ 20 trifft dafür Vorsorge, daß Personen, 
die dauernd oder vorübergehend die Berech­
tigung zur' A,ustibung des ärztlicheil Berufes 
verloren haben, nicht im Besitze des Ärzte­
ausweises verbleiben, dl.ll'ch den sie fälsch­
lich den Anschein erwecken könnten, als 
seien sie praxisberechtigt. 

Das lL Hauptstück statuiert in § 21 die 
Errichtung von Ärztekammern in dim Bun-
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desländern und stellt damit den Zustand 
vor dem März 1938 wieder her. Neu kommt 
die als 'DachorganisaJion gedachte Bundes­
ärztekammer hinzu. Die verfassungsrecht­
liche Grundlage 'für die Errichtung der 
Ärztekammern in den Bundesländern bildet 
Artikel 11, Abs. (1), die für die Errichtung 
der; Bundesärztekammer, Artikel 10, 
Abs. (1), Z.: 8, des Bundes-Verfassungs­
gesetzes in der Fassung der Novelle 1929. 
Hinsichtlich der auf Grund der Bestimmun­
gen des gegenständlichen Gesetzes zu 
erlassenden Durchführungsverordnungen 
fällt die Zuständigkeit gemäß Artikel 11, 
Abs. (3), des Bundes-Verfassungsgesetzes 
gleichfalls dem Bunde zu. Durch die Stel­
lung der Ärztekammern und der Bundes­
ärztekammer als Körperschaften öffent­
lichen Rechtes sowie der sich daraus er­
gebenden Rechte und Pflichten, können die 
Belange des Berufsstandes der Ärzte in 
wirksamster Weise vertreten werden. Im 
Hinblick auf die verhältnismäßig große An..;. 
zahl der in den einzelnen Bundesländern 
tätigen Ärzte - in Wien 4268, in Tirol 1061, 
in Vorarlberg 196, in Niederösterreich 1012, 
in Kärnten 440 usw. - war es notwendig, 
die Errichtung von Ärztekamme,rn für je­
des einzelne Bundesland vorzusehen. Ander­
seits erfordert die Gesamtzahl der in öster­
reich tätigen Ärzte von etwas über 12.000 
auch, die Errichtung einer Bundesärzte_ 
kammer als zentrale Einrichtung sämtlicher 
Ärztekam mern. 

Ir. A. § 22 gibt eine gen aue Umgrenzung 
des Aufgabenkreises für die Ärztekammern 
in den Ländern. Die Bestimmungen der 
folgenden Paragraphe des Entwurfes 
lehnen sich in ihrer äußeren Form und im 
Aufbau an ähnliche Gesetze (Apotheker­
kammergesetz, Handelskammergesetz ) an. 

Im wesentlichen ist zu den Bestimmun­
gen über die Ärztekammern folgendes zu 
bemerken: 

§§ 23 bis 39. Den Ärztekammern gehören 
sämtliche, in deren Bereich den ärztlichen 
Beruf ausübende ,Ärzte als ordentliche 
Kammerangehörige an. Diese wählen für 
die Dauer von vier Jahren die Vollversamm­
lung der Kammer, die je nach Anzahl der 
Kammerangehörigen aus zehn und höch­
stens fünfundvierzig Kammermitgliedern 
besteht. Die Berufung der Organe erfolgt 
auf Grund des allgemeinen, gleichen, gehei­
men und persönlichen Wahlrechtes. Die 
Kammerangehörigen können sowohl örtlich 
wie fachlich in Sprengeln und Fachgruppen 
eingeteilt werden, wi e zum Beispiel ärzt­
liche Bezirksvereinigungen und Fachgrup­
pen für Zahnheilkunde der Wiener Ärzte­
kammer. Wenn man zum besseren Ver­
ständnis des Aufgabenkreises der einzelnen 
Organe der Ärztekammern zum Vergleich 
die Organe der Vollziehung des Bundes 
heranziehen wollte, würde die Gesamtheit 
der Kammerangehörigen mit dem Bundes­
volk, die Vollversammlung der Kammer mit 
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dem Nationalrat, der Kammervorstand mit 
der Bundesregierung und der Präsident der 
Ärztekammer mit dem Bundespräsidenten zu 
vergleichen sein. Daraus ergeben sich die 
Aufgaben, Rechte und Pflichten, der ver­
schiedenen Organe der Ärztekammer sinn­
gemäß. Für die Durchführung der notwen­
digen Verwaltungsarbeiten: werden bei den 
Ärztekammern Kammerämter eingerichtet'. 
Die Kosten werden durch eine eigene Um­
lagen- und Beitragsordnung gedeckt. 

§ § 40 bis 47. Neben eine,rn eigenen 
Schlichtungsverfahrenist auch ein eigenes 
Disziplinarverfahren vorgesehen. Bei den 
Ärztekammern ist die .Einrichtung von Dis­
ziplinarräten vorgesehen, die über Vergehen 
erkennen, die gegen das' Slandesansehen 
der Ärzteschaft verstoßen. Diese Diszipli­
narräte bestehen aus einem Vorsitzenden, 
dessen Stellvertreter und zwei weiteren 
Mitgliedern. Den bestellten Disziplinar­
anwälten obliegen die Anzeigen von Diszi­
plinarvergehen und die Vertretung der 
Anzeigen beim Disziplinarrate. Gegen ein 
Erkenntnis eines Disziplinarrates kann 
binnen 14 Tagen der bei der Bundesärzte­
kammer eingerichtete Disziplinarsenat an­
gerufen werden, der unter dem Vorsitz 
einer zum Richteramt befähigten Person 
tagt und aus je zwei Vertretern des 'Bundes­
ministeriums für soziale Verwaltung und 
der österreichischen ÄrztescBaft besteht. 
Der Disziplinarsenat entscheidet endgültig. 
Als Disziplinarstrafe ist außer dem schrift­
lichen Verweis usw. bei ganz groben Ver­
fehlungen des Arztes der Entzug der Be­
rechtigung zur Ausübung des ärztlichen 
Berufes bis zur Dauer eines Jahres vorge­
sehen [§ 46, Abs. (1), lit. d]. 

H. B. §§ 50 bis 57. Als Mitglieder der 
Bundesärztekammer fungieren die Landes­
kammern, als deren Organe gleich wie bei 
den Landeskainmern die Vollversammlung, 
der Vorstand und der Präsident bestellt 
werden. Die Stimme der einzelnen Ärzte­
kammern, die durch die Präsidenten und 
Vizepräsidenten bei der Bundesärztekam­
mer vertreten sind, haben je nach Anzahl 
der in ihrem Bereiche tätigen Kammer­
angehörigen verschiedenes Gewicht. So 
würde beispielsweise die Wiener Ärzte­
kammer nach dem gegenwärtigen Stande 
ihrer Kammerangehörigen von 4268 über 
zehn Stimmen und die Vorarlberger Ärzte­
kammer mit 196 Kammerangehörigen nur' 
über zwei Stimmen verfügen. Alle übrigen 
Bestimmungen sind ähnlich den für die 
Länderkammern normierten allerdings mit 
der Maßgabe abgefaßt, daß bei der Bundes­
ärztekammer nur die die gesamte öster­
reichische Ärzteschaft angehenden Belange 
behandelt werden. Hinsichtlich der Aufsicht 
liber die Länderkammern und die Bundes­
ärztekammer sind ähnliche Bestimmungen, 
wie sie für die Apothekerkammern normiert 
wurden, vorgesehen. Die Aufsicht über die 
.:{rztekammern in den Bundesländern füh-
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ren jedocb die Landesregierungen, Während 
für die Bundesärztß1).ammer das Bundes­
rrlinisterium für soziale :Verwaltung als 
Aufsichtsbehörde fungiert. 

IH. § 58 beinhaltet eine neue fassung !les 
§ 343 StG., wie sie vom !3undesmhüstedum 
für Justiz dem' l3undesministerium fÜr 
süziale Verw'il.ltung zwecks Aufnahme in 
.das' Ärztegeseh empfohlen würden is~. 
Gemäß § 24, Abs.(2), lit. e, der Ärzte­
.ordnung 1937 ,ist der bis dabin in Geltung 
gestandene § 343 StG. außer Kraft gesetzt 
würden. An dessen Stelle sollte der § 20 
die Rolle des§ 343 StG. für die Bestrafung 
einer ä:l'ztlichi)ß' Berufsausübung ohne Be­
rechtigung übernehmen'. Da jedoch die 
österreichischeÄrzteordnung durch die 
Reichsärzteordnung außer Kraft gesetzt 
worden ist. bestand bis zum 3. November 
1945 eine Lücke, die erst durch die am 
3 .. November 1945 erfolgte Kundmachung 
des Staatsamtes für Justiz über die Wieder­
verlautbarung des österreichischen Straf­
gesetzes geschlossen werden konnte. In der 
amtlichen Sammlung wiederverlautbarter 
österreichischer Rechtsvorschriften, Jahr­
gang H14'5, Nummer 2, herausgegeben von 
der Staatskanzlei am 3. Nüvember 1945, ist 
§ 343 im österreichischen Strafgesetz wie­
der enthalten und für die österreichischen 
Gerichte damit verbindlich geworden. 

§ 59 enthält Strafbestimmungen, die sich 
gegen Personen richten, die eine ärztliche 
Tätigkeit, ohne hiezu berechtigt zu sein, 
ausüben, jedoch nicht unter die Bestim­
mung des § 343 StG. fallen, Damit wird 
den Verwaltungsbehörden ein Recht zur 
Bestrafung eingeräumt. Die allgemeinen 
Strafbestimmungen des § 61 richten sich 
gegen alle Personen,' die wider die Bestim­
mungen dieses B.undesge,setz.es verstoßen. 
Auch hier wird wiederum den Yerwa!tungs­
behörden odasRecht zur Bestr,afung, S0weH 
nicht ,eine g,e~'icptHcbe Bestrafung~ljl ,er-: 
folgen hart, iihertragen. 

~rpIV. Hl,l.uptsW~k sin<1dje notw!nl4i~~n, 
Schiu/.}- »rid VpergangsbetlHmmlHlg~n ent­
!lalten. !3e$onders' wicl}th~ '~in4 <li& VQF­
scpriftßndi}!l § 6~, .6:01'. ~3), (lie l).!J.f q}ß flei~ 
dem KrIßgs~nae ~wischep. 4enTrägern (,let 
Sozialveri~Gl}1mm,g und' den .b.e,ßtetl!lJ).4~n 
vorliiul1gßn $tanctetlv(Jrtretungeu Per ~rzte 
abgeschlo~.$enen ,GßSaIUtYlilrtrij.g~ Be;t;:tlß." 
nehmen un!I d~ren GiHtiglieit' festtlalten· 
Aus dßffi ~talvg 4es§ 63 Jßt di,e gioß,e 
AnzahJ rß!chsrßcpili~l)er V of,schriften ~v.­
ersehßn, qi~ dure!}. dß,~ gegenständlicpe Ge,.,. 
seh der AUfbfJ!:mij.8" V'~~rfMlen. Eil hanqelt 
sich njcht n»r um -13 GßSl,lt"'e und Verorct­
nungen , SOnd§lI'I~ a!-1c.b um eine grQße An­
Zahl geßetllvßrtret~nder ~rlässe, aie 'gemi!:ß 
§ 63, Aps. (1), Ut. g, allgemßin aufgl}hopen 
werqen. AUe übrig,eil Vorschrif~,eJ). ge~ § 63 
,sind als Verfahrensvorscnrinen ~u werten., 
(j,i,e für die endg.iiltige Abwiclilung, aher 
aUCh für dje formelle 'A1,lfJOtlung per n~tiQ­
nalsoziaUstischen' är.ztlicpen Berl;lfsürgani-
satjonen erforderlÜ,h sjnd. , 

§ 65 )egt die Z/Jständig1).eHen .der ~n ße­
tracht kommenden Organe des Bundes für 
d;e YOllziehllng der verschiedenen Bestim­
.lllun.gen des Ärztegeset.z,es im einz,elnen 
genau fest. 

Abschließend wird festgestellt, daß die 
einzelnen Bestimmungen des gegenständ­
lichen Gesetzentwurfes im engsten Einver­
nehmen mit den vorläufig bestehenden 
Standesvertretungen der' Ärzte wie auch 
unter Mitwirkung sämtlIcher in Betracht 
kommenden Zentral,steUen, insbesondere 
des Bundeskanzleramtes, des Bundesmini­
steriums für Just~z und auch des Bunpes­
ministeriums für ,Unterricht, sowie Per 
Ämter der Landesregierungen ausgearbeitet 
worden sind.. Der O;berste Sanitätsrat bat Zu 
einem zW,ej,ten Entwurf eines Ärztegeset~e$ 
eingehend Stellung genommen. Seine A.n­
regungen Imd' Abänderungsvürsch'läge 
wurden bei den einzelnen Bestimmungen 
vollinha:ltlich übernommen, 
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